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Kurz gefasst 

1998 wieder mehr Patienten 
in Vorsorge- oder Rehseinrichtungen 

1998 wurden bei den 86 Vorsorge- oder Rehaeinrich
tungen in Schleswig-Holstein erstmals wieder stei
gende Patientenzahlen registriert. Der Einbruch des 
Vorjahres scheint somit überwunden, denn die Zahl 
der behandelten Patienten stieg um 14 % auf 
125 724. 

Der langjährige Trend sinkender Verweildauern hat 
sich hingegen fortgesetzt. So verkürzte sich die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Patienten von 
25,7 Tagen im Jahr 1997 auf nur noch 24,5 Tage im 
Berichtsjahr. Insgesamt konnte die Zahl der gelei
steten Pflegetage aufgrund des deutlichen Anstiegs 
der Patientenzahlen wieder ansteigen, und zwar um 
8,5 % auf 3,08 Mill. 

Die Zahl der Beschäftigten in den Vorsorge- oder 
Rehaeinrichtungen hat sich 1998 auf dem niedrigen 
Vorjahresniveau stabilisiert. 414 Ärzte und Ärztinnen 
waren in diesem Bereich tätig, ein Mediziner weniger 
als im Vorjahr. Beim nichtärztlichen Personal wurde 
1998 der Vorjahresrückgang wieder ausgeglichen, 
denn die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stieg um 131 (2,5 %) auf 5 457. 

Mehr Unterrichtsstunden an den 
berufsbildenden Schulen im Schuljahr 
1999/2000 

Im Schuljahr 1999/2000 erteilen 4 078 Lehrerinnen 
und Lehrer an öffentlichen und privaten berufsbilden
den Schulen 74 269 Unterrichtsstunden. Dies sind 
741 Stunden oder 1% mehr als im Vorjahr. Davon 
entfallen 425 Stunden mehr auf den öffentlichen Be
reich. 

Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer insgesamt ist 
um 16 zurückgegangen. Diese Veränderung erklärt 
sich vor allem aus einem Rückgang der Teilzeitbe
schäftigten (- 23) und einer Abnahme der Zahl der 
Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst 
(- 8) . Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Lehrkräfte ist 
hingegen, wie auch schon im Vorjahr, angestiegen 
(+ 8). Etwa drei Viertel der Lehrkräfte im Bereich der 
berufsbildenden Schulen haben den Beamtenstatus. 

Im Bereich der öffentlichen Schulen hat es eine Um
strukturierung gegeben: Ab dem Schuljahr 1999/2000 
sind die Fachschulen für Landwirtschaft - mit einer 
Ausnahme - in die öffentlichen Berufsschulen orga
nisatorisch eingeordnet worden. Träger sind die 
Kreise und die kreisfreie Stadt Kiel. Die Fachschulen 
für Landwirtschaft unterstehen weiterhin der Aufsicht 
des Ministeriums für ländliche Räume, Landwirt
schaft, Ernährung und Tourismus. 
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Schleswig-Holsteins Wirtschaft 1999 
überdurchschnittlich stark gewachsen 

Das schleswig-holsteinische Bruttoinlandsprodukt, die 
Summe der hierzulande erzeugten Güter und Dien
ste, ist 1999 gegenüber dem Vorjahr nominal um 
3,0 % und real, d. h. nach Ausschaltung der Preis
veränderungen gemessen, um 2,0 % gestiegen. Dies 
ergaben vorläufige Berechnungen des Arbeitskreises 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder. 
Wie weiter mitgeteilt wurde, betrug der reale Zu
wachs des Bruttoinlandsprodukts 1999 gegenüber 
1998 für Deutschland wie auch für die alten Bundes
länder (ohne Berlin) 1,4 %. 

Das Wachstum der schleswig-holsteinischen Wirt
schaft wurde vom Verarbeitenden Gewerbe getragen. 
Dessen Wertschöpfung stieg preisbereinigt in Schles
wig-Holstein um 3,6 %, in Deutschland insgesamt da
gegen nur um 1,2 %, in den westdeutschen Ländern 
sogar nur um 1,0 %. Positiv niedergeschlagen hat 
sich in der Rechnung auch der Zuwachs gegenüber 
dem Vorjahr in der Stromproduktion von über 30 %. 
Das schleswig-holsteinische Bauhauptgewerbe da
gegen verzeichnete 1999 Umsatzrückgänge von über 
2%. 

Die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung 
hatte auf dem Arbeitsmarkt noch nicht die erhoffte 
Wirkung. Immerhin ist die Zahl der Arbeitsplätze im 
Lande erstmals seit 1992 gegenüber dem Vorjahr 
leicht gestiegen (+ 0,1 %). Im Jahresmittel 1999 
waren in schleswig-holsteinischen Arbeitsstätten 
1 145 000 Menschen erwerbstätig. 

Mit der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts 1999 
legt der Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamt
rechnungen der Länder" erstmals ein Jahresergebnis 
nach dem neuen Europäischen System Volkswirt
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 1995 vor. 
Die Ratsverordnung zum ESVG 1995 verpflichtet alle 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach einheitli
chen Konzepten und Systematiken zu erstellen, so 
dass die gesamtwirtschaftlichen Kenngrößen sowohl 
auf nationaler wie auch auf regionaler Ebene euro
paweit vergleichbar sind. 

Positive Entwicklung im Verarbeitenden 
Gewerbe setzt sich fort 

Die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes in 
Schleswig-Holstein meldeten im November 1999 so
wohl bei den Umsätzen als auch bei den Auf
tragseingängen deutliche Zuwächse gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat Bei beiden Indika
toren wurde die Entwicklung weiterhin in hohem 
Maße vom Export bestimmt. 
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Das zum Teil durch Großaufträge bedingte kräftige 
Plus von 19 % bei den Auftragseingängen resultierte 
aus einem Zuwachs der Auslandsorders von fast 
22 % und einem Anstieg der Auftragseingänge inlän
discher Kunden von nahezu 18 %. 

Auf der Absatzseite ergab sich ein Plus von 8,9 %. 
Die Umsätze mit ausländischen Abnehmern lagen 
dabei um knapp 13 % höher als im November 1998, 
die Inlandsumsätze stiegen um 7,4 %. 

Auf der Beschäftigungsseite konnte dagegen keine 
Verbesserung erzielt werden. Mit- 1,7% lag die Rück
gangsrate auch im Berichtsmonat auf dem Niveau 
der Vormonate. 

Für die ersten elf Monate des Jahres 1999 errechnet 
sich gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des 
Vorjahres für die Auftragseingänge ein Plus von 
7,0 %, für die Umsätze ein Zuwachs von 5,6% und 
bei der Beschäftigtenzahl ein Minus von 1,6 %. 

Fremdenverkehr 1999 

Im Jahr 1999 kamen 4,2 Mill. Übernachtungsgäste in 
den größeren Seherbergungsstätten des Landes (mit 
über 8 Betten) an. Das waren 2,7% mehr Gäste als 
1998. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen 
(20,5 Mill.} nahm leicht zu, und zwar um 0,3% ge
genüber 1998. 

Die bedeutenden Reisegebiete Nordsee und Ostsee 
trugen 1999 mit nahezu 8 von 1 0 Übernachtungen 
zum Landesergebnis bei. 8,6 Mill. Übernachtungen 
an der Ostsee wurden von 1,8 Mill. Gäste erbracht 
-ihre durchschnittliche Verweildauer betrug 4,7 Tage. 
An der Nordsee wurde das um 1 Mill. Nächte gerin
gere Übernachtungsaufkommen schon von knapp 
1 Mill. Übernachtungsgästen erzielt. Die durchschnitt
liche Verweildauer von 7,9 Tagen an der Nordsee 
spiegelt somit augenfällig eine unterschiedliche Gä
stestruktur an der Nord- und Ostsee. Im Durchschnitt 
bleiben die Gäste an der Nordsee länger als an der 
Ostsee - unabhängig von der gewählten Art des Be
herbergungsbetriebes. 

Nordsee und Ostsee gewannen 1999 jeweils 3,5 % 
mehr Übernachtungsgäste hinzu. Dieser Zuwachs 
verband sich an der Ostsee mit einem ebenfalls ver
mehrten Übernachtungsaufkommen (+ 1,2 %}, wäh
rend an der Nordsee die Zahl der Übernachtungen 
leicht rückläufig(- 1,6 %) war. 

Getragen wurde der insgesamt leichte Zuwachs der 
Übernachtungszahlen von den Betrieben der her
kömmlichen Hotellerie (+ 1,0 %) wie von den Sanato
rien und Kurkrankenhäusern ( + 12,5 %}. Weniger 
Übernachtungen wurden hingegen aus der Parahotel-
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lerie (- 2,9 % ) gemeldet mit den Betriebsarten Erho
lungs- und Ferienheime (- 1,4 %}, Jugendherbergen 
(- 2,8 %), Ferienzentren (- 2,4 %) sowie mit der ge
wichtigen Betriebsart Ferienwohnungen mit insge
samt 5,9 Mill. Übernachtungen(- 3,7 %). 

Im Ietzen Monat des Jahres 1999 kamen 197 000 
Übernachtungsgäste in den größeren Seherbergungs
stätten des Landes (mit über 8 Betten) an. Das waren 
10,3 % mehr Gäste als im Dezember 1998. Auch die 
Zahl der gebuchten Übernachtungen (662 000} nahm 
zu, und zwar um 9,8 % gegenüber Dezember 1998. 

Verdienste der Angestellten 
im Oktober 1999 

Die kaufmännischen und technischen Angestellten im 
Produzierenden Gewerbe verdienten im Oktober 
1999 im Durchschnitt brutto 6 363 DM. Das sind 
2,5 % mehr als im Oktober 1998. Die weiblichen An
gestellten verdienten im Durchschnitt 4 903 DM, die 
männlichen Angestellten 6 912 DM. Der Gehaltszu
wachs fiel bei den Männern mit 2,5 % geringfügig hö
her aus als bei den Frauen, deren Gehälter um 2,4% 
gestiegen sind. ln die Erhebung wurden ausschließ
lich Vollzeitarbeitskräfte einbezogen. Zum Vergleich: 
Der Preisindex der Lebenshaltung für alle privaten 
Haushalte in Deutschland stieg im selben Zeitraum 
um 0,8 %. 

Die Bruttomonatsgehälter der Angestellten in den 
Wirtschaftsbereichen Handel und Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern 
haben sich im Oktober 1999 um 1,9 % im Vergleich 
zum Vorjahresmonat auf 4 396 DM erhöht. Dabei 
stieg das Gehalt der Frauen um 2,4 % auf 3 664 DM 
und das der Männer um 2,1 % auf 5 093 DM. 

Im Kredit- und Versicherungsgewerbe erhielten die 
Angestellten im Oktober 1999 ein durchschnittliches 
Bruttomonatsgehalt von 5 508 DM. Dies entspricht 
einem Zuwachs von 3,7 % gegenüber dem Oktober 
1999. Das Monatsgehalt der Frauen stieg um 3,3 % 
auf 4 804 DM, das der Männer um 3,1 % auf 
6 076 DM. 
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Aufsätze 

Die Bedeutung der neuen Komitologie-Regelung 
für die Gemeinschaftsstatistik 

Im Zuge des Ausbaus der Europäischen Union nahm auch der Bedarf an statistischen Informationen zu. Da 
die in den einzelnen Mitgliedsländern durchzuführenden Statistiken nicht ausreichten, den Informationsbedarf 
der Gemeinschaft abzudecken, mussten entweder zusätzliche Statistiken angeordnet oder bereits bestehende 
Erhebungen ausgeweitet werden. Das sich daraus entwickelte europäische Statistiksystem erfolgt auf der Ba
sis zahlreicher Rechtsakte des Rates. Um sich von dieser Aufgabe zu entlasten, delegiert der Rat die Durch
führung der Rechtsakte auf die Kommission. Die Modalitäten, die die Durchführungsbefugnisse vorgeben, sind 
im sogenannten "Komitologie-Beschluss" festgelegt. Komitologie als europäisches Kunstwort "steht für die 
Grundsätze und Regeln über die Art der Ausübung von Durchführungsbefugnissen, die der Kommission durch 
einen Rechtsakt des Rates übertragen wurde." Der hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin Frau Dr. 
Ortrud Kötz wiedergegebene zwischenzeitlich überarbeitete Aufsatz ist in der Statistischen Rundschau des 
Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen erschienen. Frau Dr. Kötz ist dort 
Abteilungsdirektorin der Abteilung "Bevölkerung und Soziales". 

Zusammenfassung 

Mit Beschluss vom 28. Juni 1999 hat der Rat eine 
neue "Komitologie-Regelung" verabschiedet und die 
Bisherige aus dem Jahr 1987 aufgehoben. Am Bei
spiel des Ausschusses für das Statistische Programm 
der Europäischen Gemeinschaften (ASP) wird die 
Bedeutung der neuen Komitologie erläutert. Dazu 
werden die Kriterien beschrieben, die für die Wahl 
des jeweiligen Ausschusstyps definiert wurden und 
die Verfahrensabläufe des Beratungs-, Verwaltungs
und Regelungsausschusses dargestellt. Die Bewer
tung der drei neuen Ausschusstypen erfolgt durch 
eine Vergleichsanalyse von neuen und alten Aus
schussverfahren und auf Basis der bisherigen Praxis 
des Rates, wie Entscheidungsbefugnisse an die 
Kommission im Bereich der Statistik übertragen wur
den. Es werden außerdem die Verfahrensergebnisse 
bei der praktischen Anwendung der Komitologie im 
ASP herangezogen. 

Einführung 

Die Rolle der statistischen Information hat seit den 
80er-Jahren in der Europäischen Gemeinschaft zu
nehmend an Bedeutung gewonnen. Ausgelöst wurde 
dies durch die Einheitliche Europäische Akte {1986), 
den Maastrichter Vertrag (1993) sowie den Amster
damer Vertrag {1999) und die damit verbundene 
schrittweise VergemeinschaftunQ neuer Politikfelder. 
Neue Politikfelder bedeuten, dass der Bedarf der sta
tistischen Informationen zunimmt, denn der Kommis
sion als Hauptkonsument der Gemeinschaftsstatistik 
müssen alle sachdienlichen Informationen zur Verfü
gung stehen, die für die Ausarbeitung, Durchführung, 
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Beobachtung und Bewertung der im Vertrag vorge
sehenen Politiken erforderlich sind. 1 

Der Ausbau des europäischen Statistiksystems er
folgt auf Basis zahlreicher Rechtsakte des Rates. 
Wenn die vorhandenen nationalen Statistiken den 
erforderlichen Informationsbedarf der Gemeinschaft 
nicht abdecken konnten, wurden oftmals neue Erhe
bungen erforderlich oder bestehende Statistiken 
mussten ausgeweitet werden. Im Regelfall überträgt 
der Rat die Durchführung von Rechtsakten der Kom
mission2. Dies trägt dem Bedürfnis des Rates Rech
nung, durch Delegation von Befugnissen entlastet zu 
werden. Der Rat hat am 13. Juli 1987 die Modalitäten 
zur Ausübung solcher Durchführungsbefugnisse im 
sogenannten "Komitologie-Beschluss"3 festgelegt. 

Dieser Beschluss wurde am 28. Juni 1999 durch ei
nen neuen Beschluss ersetzt.4 Der Begriff "Komitolo
gie" selbst ist ein europäisches Kunstwort und steht 
für die Grundsätze und Regeln über die Art der Aus
übung von Durchführungsbefugnissen, die der Kom
mission durch einen Rechtsakt des Rates (oder des 

1 Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates vom 17. Februar 
1997 über die Gemeinschaftsstatistiken (Abi. L 52/1 ), 
2. Erwägungsgrund 

2 Art. 202 EGV 
3 (87/373/EWG) Beschluss des Rates vom 13. Juli 1987 

zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse 
(Abi. L 97/33} 

4 (1999/468/EG) Beschluss des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse 
{Abi. L 184/23) 

Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein !lll! Statistische Monatshefte 212000 



Aufsätze 

Abb. 1 Komitologieangelegenheiten des Ausschusses 
für das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ASP) 

Ausschusstyp Anzahl der vom Rat 
übertragenen Kompetenzen 

beratend 
(I) 1 

verwaltend 
~II a) 0 
II b) 16 

regelnd 
(111 a) 5 
(111 b) 1 

Zusammen 23 

Rechtsakt des Rates Ausschussverfahren 

Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 09. Oktober 1990 betreffend die statisti-sche Art. 9: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (Abi. L 293/1) 

Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Einführung einer Art. 10: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Gemeinschaftserhebung über die Produktion von Gütern (Abi. L 374/1) 

Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 betreffend die statistischen Art. 7: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Einheiten für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft in der Gemeinschaft (Abi. L 76/1) 
Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die innergemeinschaft- Art. 9: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
liehe Koordinierung des Aufbaus von Unternehmensregistern für statistische Verwen-
dungszwecke (Abi. L 196/1) 

Entscheidung des Rates (93/464/EWG) vom 22. Juli 1993 über das Rahmenprogramm für Art. 6: Regelungsausschuss, Verfahren 111 b 
prioritäre Maßnahmen im Bereich der statistischen Information 1993-1997 (Abi. L 219/1) 

Verordnung (EG) Nr. 3696/93 des Rates vom 29. Oktober 1993 betreffend die statistische Art. 6: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschalt (Abi. L 342/1) 

Entscheidung des Rates (93/704/EG) vom 30. November 1993 über die Einrichtung einer Art. 5: beratender Ausschuss, Verfahren I 
gemeinschaftlichen Datenbank über Straßenverkehrsunfälle (Abi. L 329/63) 

Entscheidung des Rates (94/808/EG) vom 15. Oktober 1994 über die Annahme eines Art. 5: Regelungsausschuss, Verfahren 111 a 
Entwicklungsprogramms mit vierjähriger Laufzeit (1994-1997) für die Umweltkomponente 
in den gemeinschaftlichen Statistiken (Abi. L 328/58) 

Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates vom 22. Mai 1995 über die Statistiken des Art. 21 : Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Warenverkehrs der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern (Abi. L 118/1 0) 

Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates vom 23. Oktober 1995 über harmonisierte Art. 4: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Verbraucherpreisindizes (Abi. L 257/1) 

Richtlinie 95/57/EG des Rates vom 23. November 1995 über die Erhebung statistischer Art. 12: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Daten im Bereich des Tourismus (Abi. L 291/32) 

Verordnung (EG) Nr. 2744/95 des Rates vom 27. November 1995 zu den Statistiken über Art. 11 : Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Struktur und Verteilung der Verdienste (Abi. L 287/3) Folgeregelung: Verordnung (EG) Nr. 530/99 

des Rates: Regelungsausschuss (s. u.) 

Richtlinie 95/64/EG des Rates vom 08. Dezember 1995 über die statistische Erfassung Art. 13: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
des Güter- und Personenseeverkehrs (Abi. L 320/25) 

Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Europäischen System Art. 4: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der 
Europäischen Gemeinschaft (Abi. L 31011) 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 58/97 des Rates vom 20. Dezember 1996 über die struk- Art. 13: Regelungsausschuss, Verfahren 111 a 
turelle Unternehmensstatistik (Abi. L 14/1) 

Verordnung (EG) Nr. 23/97 des Rates vom 20. Dezember 1996 zur Statistik über Höhe Art . 11 : Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
und Struktur der Arbeitskosten (Abi. L 6/1) Folgeregelung: Verordnung (EG) Nr. 530/99 

des Rates: Regelungsausschuss (s. u.) 

Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates vom 17. Februar 1997 über Gemeinschafts- Art. 19: Regelungsausschuss, Verfahren 111 a 
statistiken (Abi. L 52/1) 

yerordnung (EG) Nr. 448/98 des Rates vom 16. Februar 1998 zur Ergänzung und 
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 hinsichtlich der Aufgliederung der unter-

Art. 7: Regelungsausschuss, Verfahren 111 a 

stellten Bankgebühr im Rahmen des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene (ESVG) (Abi. L 58/1) 

Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates vom 09. März 1998 zur Durchführung einer Art. 8: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft (Abi. L 77) 

Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über Konjunkturstatistiken Art. 18: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
(Abi. L 162/1) 

Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates vom 25. Mai 1998 über die statistische Erfassung Art. 10: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
des Güterkraftverkehrs (Abi. L 163/1) 

Verordnung (EG) Nr. 530/99 des Rates vom 09. März 1999 zur Statistik über die Struktur der Art. 12: Regelungsausschuss, Verfahren 111 a 
Verdienste und der Arbeitskosten (Abi. L 63/6) 

Entscheidung des Rates (99/297/EG) vom 26. April 1999 zur Errichtung einer gemein- Art. 4: Verwaltungsausschuss, Verfahren II b 
schaftliehen Infrastruktur für statistische Informationen für die audiovisuelle Industrie, die 
audiovisuellen Märkte und verbundene Branchen (Abi. L 117/39) 
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Europäischen Parlamentes und des Rates) übertra
gen wurde. ln der Wortschöpfung steckt auch eine 
gewisse Ironie, da die Modalitäten der Übertragung 
von Durchführungsbefugnissen als "wissenschaftliche 
Lehre der Ausschüsse" bezeichnet werden. Betroffen 
von der neuen Regelung sind alle nach Artikel 202 
(ex-Artikel 145) EGV eingesetzten rd. 380 Ausschüs
se, zu denen auch der Ausschuss für das Statisti
sche Programm der Europäischen Gemeinschaft 
(ASP) zählt.S 

Im Folgenden wird die neue "Komitologie-Regelung" 
und ihre Bedeutung für die europäische Statistik am 
Beispiel des ASP dargestellt. 6 

Komitologie-Angelegenheiten 

Bei den Aufgaben des ASP wird nach "Komitologie
Angelegenheiten" und "Nicht-Komitologie-Angelegen
heiten" unterschieden. 

Die "Komitologie-Angelegenheiten" sind in Artikel 4 
des "ASP-Ratsbeschlusses" (89/382/EWG/Euratom) 
definiert: Es sind Aufgaben, die dem Ausschuss 
durch Bestimmungen des Rates im Bereich der Stati
stik zugeordnet werden und zwar nach Modalitäten, 
die- im "Komitologie-Beschluss" (87/373/EWG) test
gelegt wurden (jetzt aufgehoben durch den "Komito
logie-Beschluss" (1999/468/EG) -. Für die Zuordnung 
einer Angelegenheit in dem Bereich der "Komitologie" 
sind vor allem zwei Kriterien maßgebend:? 

1. Die "Komitologie-Angelegenheiten" setzen voraus, 
dass der Kommission für den entsprechenden Be
reich durch einen Rechtsakt des Rates (oder des 
Europäischen Parlamentes und des Rates) Durch
führungsbefugnisse übertragen worden sind. 

2. Bei "Maßnahmen", die im Rahmen des "Komitolo
gie-Verfahrens" getroffen werden, muss es sich um 
verbindliche Rechtsakte der Kommission han
deln. 

Für den gesamten Bereich der Statistik hat der Rat 
insgesamt in 23 Rechtsakten Durchführungsbefug-

5 Der ASP wurde durch Beschluss des Rates vom 19. Juni 
1989 (89/382/EWG/Euratom) zur Unterstützung der 
Kommission bei der allgemeinen Koordinierung der 
mehrjährigen statistischen Programme eingesetzt. 

6 Neben dem ASP ist z. B. auch der Ständige Ausschuss 
für Agrarstatistik (Beschluss des Rates vom 31. Juli 1972 
zur Einsetzung eines Ständigen Agrarstatistischen 
Ausschusses (72/279/EWG) (Abi. L 179/1) in das 
Komitologieverfahren eingebunden. 

7 EUROSTAT Referat für Rechtsangelegenheiten: 
Komitologie für Nicht-Juristen 
(OS-1998-0367 4-01-00-DE-TRA-OO(EN)) 
unveröffentlichte interne Arbeitsunterlage 
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nisse beschlossen und damit die Kommission, ver
treten durch EUROSTAT, als Teil der Kommission in 
unterschiedlichen Ausschussverfahren eingebunden 
(Abb. 1 ). Die dazu gehörenden "Maßnahmen" werden 
in Form von Kommissionsrechtsakten erlassen. Da
bei ist die Kommission verpflichtet, dem ASP im 
Rahmen der Konsultation den Entwurf des Kommis
sionsrechtsaktes vorzulegen. Die Art der Konsultation 
richtet sich nach den Modalitäten, d. h. dem Aus
schussverfahren, das der Rat in dem betreffenden 
Basisrechtsakt für die Ausübung der Durchführungs
befugnisse festgelegt hat. Die Durchführungsbestim
mungen zum Harmonisierten Preisindex sind Bei
spiele für solche "Komitologie-Angelegenheiten": 
Durch eine Verordnung des Rates wurden der Kom
mission die Befugnisse für die erforderlichen Durch
führungsmaßnahmen übertragen.S Die Kommission 
hat dann die Durchführungsbefugnisse wahrgenom
men und inzwischen 13 unterschiedliche Durchfüh
rungsmaßnahmen in Form von Kommissionsverord
nungen dem ASP zur Stellungnahme vorgelegt.9 

8 Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates vom 23. 
Oktober 1995 über harmonisierte 
Verbraucherpreisindizes (Abi. L 257) 

9 Verordnung (EG) der Kommission mit Durchführungs
bestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des 
Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behand
lung der Produkte der Sektoren Erziehung und Unterricht, 
Gesundheitspflege und Sozialschutz im Harmonisierten 
Verbraucherpreisindex 
Verordnung (EG) Nr. 1749/99 der Kommission vom 23. 
Juli 1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2214/96 
der Kommission über die Übermittlung und Verbreitung 
von Teilindizes des HVPI (Abi. L 214/1) 
Verordnung (EG) Nr. 1617/99 der Kommission vom 
23. Juli 1999 mit Durchführungsbestimmungen zu der 
Verordnung (EG) Nr. 2794/95 des Rates im Hinblick auf 
Mindeststandards für die Behandlung von 
Versicherungen im HVPI (Abi L 192/9) 
Verordnung (EG) Nr. 2646/98 der Kommission vom 09. 
Dezember 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu der 
Verordnung (EG) Nr. 2794/95 des Rates im Hinblick auf 
Mindeststandards für die Behandlung von Tarifen im 
Harmonisierten Verbraucherpreisindex (Abi. L 335/30) 
Verordnung (EG) Nr. 1688/98 der Kommission vom 
20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 17 49/96 der Kommission hinsichtlich des geogra
fischen und demografischen Erfassungsbereichs des 
HVPI (Abi. L 214/23) 
Verordnung (EG) der Kommission zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission vom 
09. September 1996 über den Erfassungsbereich des 
HVPI 
Verordnung (EG) Nr. 2454/97 der Kommission vom 
10. Dezember 1997 über Mindeststandards für die 
Qualität der HVPI-Gewichte (Abi. L 340/24) 
Verordnung (EG) Nr. 2214/96 der Kommission vom 
20. November 1996 über die Übermittlung und Ver
breitung von Teilindizes des HVPI (Abi. L 296/8} 
(Fortsetzung nächste Seite) 
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Die "Nicht-Komitologie-Angelegenheiten" sind in Arti
kel 3 des ASP-Ratsbeschlusses (89/382/EWG/Eura
tom) geregelt. Dazu zählen: 

- Maßnahmen, die die Kommission zur Erreichung 
der in den mehrjährigen statistischen Programmen 
gesteckten Zielen durchführen will sowie die dafür 
erforderlichen Mittel und entsprechende Zeitpläne, 

- die Entwicklung der mehrjährigen statistischen Pro
gramme und 

- alle anderen - insbesondere methodelogischen -
Fragen, die sich mit der Aufstellung oder Durchfüh
rung der statistischen Programme ergeben. 

Die Stellung des ASP ist in den "Nicht-Komitologie
Angelegenheiten" vergleichsweise schwach, der Ein
fluss ist nur gering, wird doch der ASP lediglich ge
hört. 

Anlass der neuen Komitologie 

Im Vertrag von Maastricht wurden mit dem neuen 
Verfahren der Mitentscheidung (Artikel 251 EGV ex
Artikel 189b) neue Gesetzgebungsbefugnisse für das 
Europäische Parlament eingeführt. Für die Durch
führungsbefugnisse der Kommission wurde zunächst 
noch das bisherige Entscheidungssystem der Komi
talogis nicht angetastet. 

Die Reform der Komitologie ging dann auf einen An
trag der Staats- und Regierungschefs aus den Ver-

noch 9 Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission vom 
09. September 1996 über anfängliche Maßnahmen zur 
Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates 
über Harmonisierte Verbraucherpreisindizes: Behandlung 
von signifikant gewordenen Waren und Dienstleistungen 
(Abi. L 229/3) 
Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission vom 
09. September 1996 über anfängliche Maßnahmen zur 
Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates 
über Harmonisierte Verbraucherpreisindizes: 
Anfänglicher Erfassungsbereich für Waren und 
Dienstleistungen in den HVPis (Abi. L 229/3) 
Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission vom 
09. September 1996 über anfängliche Maßnahmen zur 
Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates 
über Harmonisierte Verbraucherpreisindizes: 
Mindeststandards für Qualitätsanpassungsverfahren (Abi. 
L 229/3) 
Entwurf einer Verordnung (EG) der Kommission über 
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes: Mindest
standards für die Preisermittlung im Rahmen der HVPis 
Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission vom 
09. September 1996 über anfängliche Maßnahmen zur 
Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates 
über Harmonisierte Verbraucherpreisindizes: Preisindizes 
für Elementaraggregate (Abi. L 229/3) 
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handlungen über den Amsterdamer Vertrag zurück. 
ln der 31. Erklärung zur Schlussakte des Amsterda
mer Vertrages wurde die Kommission aufgefordert, 
dem Rat einen Vorschlag zur Änderung des "Komito
logie-Beschlusses" (87/373/EWG) zu unterbreiten 10. 
Dieser Aufforderung ist die Kommission nachgekom
men. Der Ratsbeschluss ist seit dem 18. Juli 1999 
wirksam. 

Ziel der neuen Komitologie ist es, vor allem die Be
schlussverfahren zu vereinfachen, Kriterien für die 
Wahl des Ausschusstyps festzulegen, das Europäi
sche Parlament stärker in das "Komitologie-Verfah
ren" einzubeziehen und die Unterrichtung des Euro
päischen Parlamentes sowie der Öffentlichkeit zu 
verbessern. 

Die neue Komitologie sieht vier Verfahren vor, von 
denen drei für die Statistik relevant sind: 

- Beratungsverfahren, 
- Verwaltungsverfahren, 
- Regelungsverfahren. 

Das vierte sogenannte Schutzverfahren bezieht sich 
ausschließlich auf Schutzmaßnahmen im innerge
meinschaftlichen Handel. 

Die bisherigen Bezeichnungen wurden übernommen 
aber die Abläufe, insbesondere beim Regelungsver
fahren, wurden neu geregelt. 11 Weggefallen sind die 
früher unterschiedlichen Verfahrensvarianten a und b 
beim Verwaltungs- und Regelungsausschuss. 

Kriterien 

Die neue Komitologie legt erstmals Kriterien für die 
Wahl des Ausschusstyps fest. Damit soll eine grö
ßere Kohärenz und Vorhersehbarkeit für die Wahl 
des Ausschussverfahrens erreicht werden. 12 Auch 
wenn in der Begründung des Ratsbeschlusses betont 
wird, dass es sich "allerdings um unverbindliche Kri
terien handelt", werden sie Maßstab für zukünftige 
Rechtsakte sein, bei denen Durchführungsbefugnisse 
an die Kommission unter Einbindung in ein Aus
schussverfahren übertragen werden. Ent~prechendes 
gilt, wenn im Zuge der routinemäßigen Uberprüfung 

10 Hrsg.: Läufer, Thomas: "Vertrag von Amsterdam", Texte 
des EU-Vertrages und des EG-Vertrages, Bonn 1998, 
s. 305ft. 

11 ln der alten Komitologie waren die Ausschussverfahren 
mit römischen Ziffern und die Varianten mit a und b be
zeichnet. Im allgemeinen Sprachgebrauch wurden die 
Ausschusstypen aber üblicherweise als beratender 
Ausschuss I, Verwaltungsausschuss lla oder llb bzw. 
Regelungsausschuss lila oder lllb bezeichnet. 

12 (1999/468/EG) 5. Erwägungsgrund 
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von Rechtsvorschriften eine Änderung des in einem Abb. 2 
Basisrechtsakt vorgesehenen Ausschusstyps vorge
nommen wird. 13 Die Kriterien sind nur dann konkret 
gefasst, wenn sie beispielhaft an Maßnahmen für be
stimmte Gemeinschaftspolitiken fest gemacht sind. 
Allerdings ist diese Aufzählung nicht umfassend. Die 
übrigen Formulierungen bleiben als unbestimmte 
Rechtsbegriffe vage. 

Verwaltungsverfahren 

Auf das Verwaltungsverfahren wird zurückgegriffen 
bei Maßnahmen, die die Umsetzung der gemeinsa
men Agrarpolitik oder der gemeinsamen Fischereipo
litik betreffen oder zur Durchführung von Program
men mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt. 

Nach dieser Definition wird es zukünftig bei Statistik
rechtsakten zu prüfen sein, ob es sich um Pro
gramme mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Haushalt handelt. Die praktische Anwendung dieses 
Kriteriums wird sich als nicht unproblematisch erwei
sen, da der Rechtsbegriff "erhebliche Auswirkungen" 
unbestimmt ist. Selbst wenn die Auswirkungen quan
tifiziert in Euro angegeben wären, würde das in ei
nem konkreten Fall nicht weiterhelfen, denn die Be
zugsbasis ist der Gemeinschaftshaushalt Inwieweit 
die Haushalte der Mitgliedstaaten betroffen sind, ist 
für die Auswahl des Ausschussverfahrens nicht rele
vant. Für den Statistikbereich ist es aber kennzeich
nend, dass die Ansätze im Gemeinschaftshaushalt im 
Vergleich zu den Ansätzen aller Mitgliedstaaten ver
schwindend klein sind: an operationeilen Mitteln steht 
EUROSTAT 1999 ein Betrag von rd. 90 Mill. Euro zur 
Verfügung, während allein in Deutschland rd. 
400 Mill. Euro für die amtliche Statistik aufgewendet 
werden. 

Regelungsverfahren 

Handelt es sich um Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite, mit denen wesentliche Bestimmungen von 
Rechtsakten angewendet werden sollen, wie z. B. 
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit oder Si
cherheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen, so 
sollen sie nach dem Regelungsverfahren erlassen 
werden. Das Regelungsverfahren gilt auch, wenn in 
dem Basisrechtsakt vorgesehen ist, dass bestimmte 
nicht wesentliche Bestimmungen des Rechtsaktes im 
Wege von Durchführungsverfahren angepasst oder 
aktualisiert werden sollen. 

13 Erklärung zum Beschluss (1999/468/EG) des Rates 
vom 28. Juni 1999, 2. Erklärung des Rates und der 
Kommission (Abi. C 203/1) 
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Ausschusstyp 
Ablauf 

beratend verwaltend regelnd 

KOM legt Entwurf vor ja ja ja 

Ausschuss gibt 
zustimmende ja ja ja 
Stellungnahme 

Abstimmung möglich ja ja 

Mehrheit einfach qualifiziert qualifiziert 

KOM erlässt Maß-
nahme, wenn sie 

ja ja ja 
mit Stellungnahme 
übereinstimmt 

Auch diese Kriterien sind durch unbestimmte Rechts
begriffe wie "allgemeine Tragweite", "wesentliche Be
stimmungen" definiert und es ist fraglich, ob damit der 
eigentliche Zweck erreicht wird, der durch die Festle
gung von Kriterien erreicht werden sollte, nämlich 
eine größere Kohärenz und Vorhersehbarkeit bei der 
VerfahrensauswahL Geht es künftig um die Frage 
des Ausschusstyps bei statistischen Rechtsakten, 
wird anhand dieses Kriteriums zu prüfen sein, ob es 
sich bei der konkreten Statistik um eine Maßnahme 
von allgemeiner Tragweite handelt. 

Beratungsverfahren 

Die Komitologie sieht schließlich das Beratungsver
fahren vor, falls Verwaltungs- oder Regelungsverfah
ren nicht erlassen werden. Es wird in allen Fällen an
gewendet, in denen es als "zweckmäßigstes Verfah
ren" angesehen wird. Auch diese Definition ist man
gels Klarheit wenig befriedigend und sie trägt nicht 
dazu bei, die Abgrenzungsprobleme bei der Diskus
sion um das angemessene Ausschussverfahren zu 
lösen. 

Verfahrensablauf 

Zur Beschreibung der Ausschussverfahren ist es 
zweckmäßig, danach zu unterscheiden, ob die Stel
lungnahme des Ausschusses der Maßnahme zu
stimmt bzw. ob sie abweicht. Gibt es eine Zustim
mung, so ist das Endergebnis bei allen drei Aus
schussverfahren identisch: Die Kommission erlässt 
die Maßnahme. 

Beim Beratungsverfahren ist eine Abstimmung optio
nal und sofern sie stattfindet, ist die einfache Mehr
heit ausreichend. Beim Verwaltungs- und auch beim 
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Regelungsverfahren gibt der Ausschuss seine Stel
lungnahme dagegen mit qualifizierter Mehrheit ab, 
wobei der Vorsitzende - beim ASP ist das der Gene
raldirektor von EUROSTAT - nicht an der Abstim
mung teilnimmt.14 

Stimmt der Ausschuss in seiner Stellungnahme der 
vorgelegten Maßnahme nicht zu, dann ist der weitere 
Ablauf je nach Verfahren unterschiedlich. Die Verfah
ren sind hier anders als bei der Beschreibung der 
Kriterien nach der abnehmenden Einflussmöglichkeit 
der Kommission geordnet. 

Beratungsverfahren 

Bei abweichendem Votum wird die Stellungnahme in 
das Protokoll aufgenommen. Darüber hinaus hat je
des Mitglied das Recht zu verlangen, dass sein 
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird. Die Kom
mission berücksichtigt so weit wie möglich die Stel
lungnahme des Ausschusses und sie unterrichtet den 
Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stellung
nahme berücksichtigt hat. Die Stellung der Kommis
sion ist bei diesem Verfahren sehr stark, denn sie 
kann sich selbst über die Mehrheitsmeinung der Ver
treter der Mitgliedstaaten hinwegsetzen. Der Ablauf 
des Beratungsverfahrens nach der neuen Komitolo
gie entspricht der bisherigen Regelung. Die Kommis
sion hat in der Vergangenheit häufig Entwürfe von 
Ratsrechtsakten vorgelegt, in dem die Durchfüh
rungsbefugnisse der Kommission in ein beratendes 
Ausschussverfahren eingebunden werden sollten. Im 
Verlauf des Rechtsatzungsverfahrens hat sich der 
Rat meistens für den Verwaltungsausschuss und in 
einigen Fällen für den Regelungsausschuss ent
schieden (Abb. 1 ). Lediglich in einem Fall, bei der 
Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank für Stra
ßenverkehrsunfälle, wurde dem ASP die Funktion 
des beratenden Ausschusses übertragen.15 Da 
EUROSTAT in diesem Bereich aber keine Maßnah
men vorgesehen hat, wurde der ASP bisher nicht als 

14 Die Regeln für die Abstimmung im Ausschuss ent
sprechen denen der Beschlussfassung des Rates, nach 
Artikel205 (ex-Art. 148) EGV. Bei der einfachen Mehr
heit genügen 8 Stimmen. Eine Stimmenwägung erfolgt 
nicht. Die Stimmenthaltung wirkt wie eine Gegenstimme. 
Bei qualifizierter Mehrheit werden die Stimmen der Mit
gliedstaaten wie folgt gewogen: Belgien 5, Dänemark 3, 
Deutschland 1 0, Griechenland 5, Österreich 4, Spanien 
8, Vereinigtes Königreich 10, Irland 3, Italien 10, 
Luxemburg 2, Niederlande 5, Finnland 3, Portugal 5, 
Frankreich 1 0. Für die qualifizierte Mehrheit sind 62 der 
87 Stimmen erforderlich. 

15 Entscheidung des Rates (93/704/EG) vom 30. Novem
ber 1993 über die Einrichtung einer gemeinschaftlichen 
Datenbank über Straßenverkehrsunfälle (Abi. L 392/63) 
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beratender Ausschuss tätig. Insofern hat der bera
tende Ausschusstyp in der Vergangenheit nur eine 
nachrangige Rolle gespielt. 

Verwaltungsverfahren 

Gibt der ASP eine ablehnende Stellungnahme als 
Verwaltungsausschuss ab, dann teilt die Kommission 
dem Rat sofort die vorgesehene Maßnahme und die 
abgelehnte Stellungnahme des Ausschusses mit 
(Abb. 3). Sobald ein Entwurf dem ASP zur Abstim
mung vorgelegt und dieser vom ASP nicht befürwor
tet wird, kann die Kommission den Entwurf weder zu
rückziehen noch dem ASP einen überarbeiteten Ent
wurf der vorgeschlagenen Maßnahmen vorlegen. ln 
einem solchen Fall ist derselbe Text automatisch und 
zwingend dem Rat vorzulegen. Die Kommission kann 
die Maßnahme um den Zeitraum verschieben, der im 
Basisrechtsakt festgelegt wurde, keinesfalls aber län
ger als drei Monate nach der Mitteilung. Der Rat kann 
in diesem Zeitraum einen anders lautenden Be
schluss mit qualifizierter Mehrheit fassen. Diese zeit
liche Begrenzung dient dazu, eine Blockade des Ent
scheidungsprozesses zu vermeiden. Im europäi
schen Sprachgebrauch wird es daher als Netz- oder 
filet-Verfahren bezeichnet.16 Diese Komponente war 
im Übrigen bereits im Verwaltungsverfahren der alten 
Komitologie enthalten. Wenn der Rat der vorgelegten 
Maßnahme jedoch zustimmt oder keinen Beschluss 
fasst, wird die Maßnahme erlassen. Stimmt der Rat in 
seinem Beschluss gegen die Maßnahme, dann kann 
die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Beschließt 
der Rat aber eine andere Maßnahme, so wird diese 
von der Kommission erlassen. Das neue Verwal
tungsverfahren ist ein Mixturn aus beiden Varianten 
der alten Komitologie. Die bisherige Variante a ließ 
dem Rat eine Frist von höchstens 1 Monat zur Be
schlussfassung. Um diesen Zeitraum konnte die 
Kommission die Durchführung der Maßnahme ver
schieben. Bei der Variante b war eine Verschiebung 
der Maßnahme obligatorisch aber die Frist mit maxi
mal 3 Monaten bemessen. Neu ist, dass die bisherige 
Variante, die eine obligatorische Verschiebung der 
Maßnahme vorsah, weggefallen ist, aber der mit die
ser Variante verbundene Zeitraum von maximal 3 
Monaten als Frist für die Beschlussfassung des Ra
tes als "filet" in das neue Verwaltungsverfahren über
nommen wurde. 

16 Meng, Werner: Die Neuregelung der EG-Verwaltungs
ausschüsse, Streit um die 'Komitologie', Zeitschrift für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
Heft 2/48 (1988), S. 211 
Demmke, Christoph u.a.: The History of Comitology in: 
Shaping European Law and Policy, 
Hrsg.: Pendler, R.H. and Schaefer G.F., European 
Institute of Public Administration, Maastricht 1996 
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Landeshaushalt 2000 
in Millionen DM 

Einnahmen 

1 0 398 Steuern 

1 290 Verwaltungseinnahmen, 
Einnahmen aus 
Schuldendienst 1 

1 677 Zuwe1sungen und ZuschOsse 
für laufende Zwecke 

Ausgaben2 

5 868 Personalausgaben 

755 Sachliche 
Verwaltungsausgaben 

1 772 Zinsen 

4 881 Zuweisungen und ZuschOsse 
für laufende Zwecke 

1 515 Baumaßnahmen und 
sonstige Ausgaben für 
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen 

14 751 

Grafik 

Ausgaben nach dem Aufgabenbereich 

Allgemeine 
Finanzwirtschaft2 

zuweisungen 

Zinsen 

Hochschulen 

Wohnungswesen, Raumordnung 
und kommunale Gemeinschaftsdienste 

Ernährung, Landwirt- f;;\ 
schaft und Forsten V 

G 
Energie- und 
Wasserwirtschaft, 
Gewerbe, 

•D ;ensue;stunge~ 

V 

1 einschl. steuerAhnliehe Abgaben 

Gesundheit, 
Sport und 
Erholung 

2 ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kredotrnarkt, 
Zutohrungen an ROcklagen und Ausgaben zur 
Deckung eines kassenmaßigen Fehlbetrages 

Wirtschaftsunternehmen, 
allgemeines Grund-
und Kapitalvermögen, 
Sondervermögen 

Bildungswesen, Wissenschaft, 
Forschung, kulturelle Angelegenheiten 

OttenUiche Sicherheit 
und Ordnung 

Verkehrs- und 
Nachrichtenwesen 

Schulen und 
vorschulische Bildung 

Allgemeine 
Dienste 

Politische 
Führung 
und 
zentrale 
Verwaltung 

Soziale Sicherung, 
soziale 
Kriegsfolgeaufgaben , 
Wiedergutmachung 

Familien-, Sozial
und Jugendholle 
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Abb. 3 Verwaltungsverfahren 

Stellungnahme stimmt nicht mit Maßnahme überein 

I 
KOM teilt Maßnahme + Stellungnahme dem Rat sofort mit 

I 
KOM kann Durchführung der 

Maßnahme max. um 3 Monate verschieben 

I 
Entscheidung des Rates 

I 

Zustimmung zur Rat fasst anders 
Maßnahme oder lautenden Beschluss 
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Ordnungsentwurf ganz zurückgezogen und die Maß
nahme stattdessen als unverbindliche Empfehlung 
erlassen.17 

Regelungsverfahren 

Der Verfahrensablauf des Regelungsausschusses 
wurde grundlegend geändert. Da das Regelungsaus
schussverfahren bei Statistikrechtsakten häufig prak
tiziert wurde, soll zunächst das alte Verfahren darge
stellt werden (Abb. 5). 

Regelungsverfahren nach alter Komitologie 

Wenn sich im Ausschuss keine qualifizierte Mehrheit 
für die beabsichtigten Maßnahmen fand oder keine 
Stellungnahme abgegeben wurde, dann unterbreitete 
die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vor
schlag über die zu treffenden Maßnahmen. Der Rat 
beschloss mit qualifizierter Mehrheit. 

17 Empfehlung der Kommission vom 08. Februar 1996 
betreffend eine gemeinsame Aggregation für 
Wirtschaftsanalyse {96/162/EG) (Abi. L 38/20) 
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Bei der Variante a erließ die Kommission die Maß
nahme, wenn der Rat in der vorgesehenen Frist kei
nen Beschluss gefasst hatte (filet-Verfahren). 

Die Variante b sah vor, dass die Kommission die 
Maßnahme erlassen konnte, wenn sie nicht mit ein
facher Mehrheit vom Rat abgelehnt wurde. Die Vari
ante b wurde als Sicherheitsnetz- bzw. als contre-fi
let-Verfahren16 bezeichnet. Es gab dem Rat die Mög
lichkeit, mit 8 Stimmen einen Kommissionsvorschlag 
zurückzuweisen und damit die Maßnahme zu blockie
ren. 

Während der Rat für 6 Aufgaben den ASP als Rege
lungsausschuss der Variante a einsetzte, wurde dem 
ASP nur ein einziges Mal die Kompetenz nach dem 
Verfahren b übertragen, und zwar für das Mehrjah
resprogramm 1993-1997 der europäischen Statistik18 
(Abb. 1 ). Der ASP ist aber bei keiner Maßnahme 

18 Artikel6 der Entscheidung des Rates vom 22. Juli 1993 
über das Rahmenprogramm für prioritäre Maßnahmen 
im Bereich der statistischen Information 1993-1997 
(93/464/EWG) {Abi. L 291/1) 

Abb. 5 Altes Regelungsverfahren 
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des Mehrjahresprogramms als Regelungsausschuss 
nach dem Verfahren b tätig geworden. ln dieser Ver
fahrensvariante konnte die Kommission bei ablehnen
der Ausschussmehrheit ihren Vorschlag nur durch
setzen, sofern sie im Rat die Zustimmung mit quali
fizierter Mehrheit erreichte. Andererseits konnte die 
Kommission ihren Vorschlag im Rat durchbringen, 
wenn sich im Ausschuss keine qualifizierte Mehrheit 
gegen den Vorschlag ergeben hatte und sie aber die 
Sperrminorität im Rat erreichen konnte. Für den Be
reich der Statistik sind dies jedoch mehr Über
legungen theoretischer Art. 

Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass EUROSTAT 
keinen Konfrontationskurs verfolgt hat. Wenn das 
Meinungsbild im ASP erhebliche Vorbehalte gegen 
die Ausgereiftheit des Rechtsaktentwurfs erkennen 
ließ, hat EUROSTAT den zur Abstimmung vorgese
henen Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung 
zurückgezogen. Jüngstes Beispiel ist der Entwurf ei
ner Verordnung der Kommission zur Statistik über die 
Verdienste und Arbeitskosten bezüglich der Quali
tätsbewertung, deren Abstimmung auf der 32. Sit
zung des ASP im März 1999 und der 33. Sitzung im 
Mai 1999 vertagt wurde mit dem Ziel, durch weitere 
Beratungen zu einer Fassung zu kommen, die den 
Verordnungsentwurf zustimmungsfähig macht. 

ln der Vergangenheit ist der ASP 32-mal als Rege
lungsausschuss der Variante a tätig geworden (Abb. 
4). ln 23 Fällen stimmte seine Stellungnahme mit den 
Maßnahmen überein. 4-mal wurde die Abstimmung 
abgesetzt, weil die Diskussion erkennen ließ, dass 
die Texte noch nicht entscheidungsreif waren und der 
Überarbeitung bedurften. 3-mal wurde die qualifi
zierte Mehrheit im Ausschuss nicht erreicht. Aus Zeit
gründen war es nicht möglich, die Abstimmung abzu
setzen und die Vorlagen erneut an die Expertengrup
pen zurück zu verweisen, um dort einen konsensfä
higen Text zu erreichen. ln den strittigen Fällen han
delte es sich um Durchführungsbestimmungen zum 
Harmonisierten Preisindex, mit denen stufenweise 
weitere Waren und Dienstleistungen in die Berech
nungen einbezogen werden sollten. Um den Zeitplan 
für die Ergänzungen des Erfassungsbereiches Ue
weils Dezember 1998 bzw. 1999) einzuhalten, wur
den die Vorschläge an den Rat weitergeleitet. Das 
Abstimmungsergebnis der 3 Maßnahmen im ASP mit 
jeweils 45, 54 bzw. 57 Ja-Stimmen ließ im Übrigen 
erkennen, dass sich im Rat auch keine qualifizierte 
Mehrheit für ein ablehnendes Votum ergeben hätte. 

Bei einer Maßnahme wurde dem Rat der Vorschlag 
als Kommissionsverordnung vorgelegt, und der Rat 
hat sie zwischenzeitlich angenommen (Verordnung 
(EG) Nr. 1688/98 der Kommission vom 20. Juli 1998 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der 
Kommission hinsichtlich des geografischen und de
mografischen Erfassungsbereichs des HVPI). Bei 
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den beiden anderen Maßnahmen hat die Kommission 
auf die Ausübung eigener Durchführungsbefugnisse 
verzichtet und dem Rat Vorschläge für Ratsverord
nungen vorgelegt, von denen eine inzwischen erlas
sen wurde (Verordnun.g (EG) Nr. 1687/98 des Rates 
vom 20. Juli 1998 zur Anderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1749/96 der Kommission hinsichtlich der Erfas
sung von Waren und Dienstleistungen im harmoni
sierten Verbraucherpreisindex). Bei dem zweiten Ver
ordnungsvorschlag geht es um Mindeststandards für 
die Behandlung der Produkte der Sektoren Gesund
heitspflege, Erziehung und Unterricht und Sozial
schutz im harmonisierten Verbraucherpreisindex 
(KOM (99) 377 endg.). 

Regelungsverfahren nach neuer Komitologie 

Wenn jetzt die Maßnahme nicht mit der Stellung
nahme des Ausschusses übereinstimmt oder der 
Ausschuss keine Stellungnahme abgegeben hat, 
kann die Kommission den Vorschlag nicht zurückzie
hen oder ihn in abgeänderter Form vorlegen. Sie 
muss dem Rat unverzüglich denselben Text vorle
gen, über den der ASP abgestimmt hat und zugleich 
das Europäische Parlament unterrichten (Abb. 6). 
"Keine Stellungnahme" des ASP bedeutet, dass bei 
der Abstimmung weder "für" noch "gegen" den Vor
schlag eine qualifizierte Mehrheit erzielt wird. Ist das 
Europäische Parlament der Auffassung, dass ein 
Vorschlag, den die Kommission auf der Grundlage 
eines gemäß Artikel 251 des Vertrages erlassenen 
Rechtsaktes unterbreitet hat, über die in diesem 
Rechtsakt vorgesehenen Durchführungsmaßnahmen 
hinaus geht, so unterrichtet es den Rat über seinen 
Standpunkt. - Nach Artikel 285 des Vertrages von 
Amsterdam werden Maßnahmen für die Erstellung 
der Statistik grundsätzlich nach dem Mitentschei
dungsverfahren gemäß Artikel 251 EGV erlassen. -
Der Rat kann ggf. in Anbetracht eines solchen etwai
gen Standpunktes mit qualifizierter Mehrheit über den 
Vorschlag befinden. Dies muss innerhalb der Frist 
erfolgen, die im Basisrechtsakt festgelegt ist und kei
nesfalls drei Monate vom Zeitpunkt der Befassung 
des Rats gerechnet überschreiten darf. Auch das 
neue Regelungsverfahren enthält die Komponente 
des sogenannten "filet" zur Vermeidung einer Zeit
blockade. 

Sofern sich der Rat in der ersten Verfahrensstufe mit 
qualifizierter Mehrheit gegen den Vorschlag ausge
sprochen hat, überprüft die Kommission den Vor
schlag. Für das weitere Verfahren der zweiten Stufe 
stehen drei Wege offen: 

- die Kommission kann dem Rat einen geänderten 
Vorschlag vorlegen, 

- sie kann den Vorschlag erneut vorlegen oder 
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Abb. 6 Neues Regelungsverfahren 
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- sie zieht ihren Vorschlag zurück und legt stattdes
sen einen Vorschlag für einen Rechtsakt vor. 

Für die zweite Stufe gelten keine Fristen. 

Stimmt der Rat dem Vorschlag zu oder spricht sich 
nicht gegen den Vorschlag für die Durchführungs
maßnahmen aus, d. h. gegen den geänderten oder 
den erneut vorgelegten Vorschlag, wird der Durchfüh
rungsrechtsakt von der Kommission erlassen. Stimmt 
der Rat gegen den alten oder den geänderten Vor
schlag der Kommission, kann die Maßnahme nicht 
erlassen werden. Hat die Kommission schließlich von 
der dritten Möglichkeit Gebrauch gemacht und einen 
Vorschlag für einen Rechtsakt des Rates vorgelegt, 
dann wird das Gesetzgebungsverfahren in Gang ge
setzt: bei Statistikrechtsakten des Rates das Mitent
scheidungsverfahren nach Artikel 251 EGV. 

Der Rat kann innerhalb der vorgesehenen Frist von 
maximal drei Monaten mit qualifizierter Mehrheit dem 
Vorschlag zustimmen und den Durchführungsrechts
akt erlassen. Das ist dann der Fall, wenn die Kom
mission einen Vorschlag in einen Ratsrechtsakt vor
gelegt hat. 

Eine weitere Verfahrensvariante ist, dass sich der Rat 
innerhalb der Frist nicht gegen den Vorschlag für die 
Durchführungsmaßnahmen ausspricht. Dann werden 
die vorgeschlagenen Durchführungsmaßnahmen von 
der Kommission erlassen (filet-Verfahren). 

Das neue Regelungsverfahren unterscheidet sich in 
wesentlichen Punkten von den beiden aufgehobenen 
Verfah rensvarianten: 

- Es gibt nur noch ein Verfahren, aber die Varianten 
sind vielfältiger. 

- Die Abbildungen 5 und 6 zeigen, dass die Verfah
rensabläufe nicht einfacher und transparenter ge
worden sind. Das Gegenteil ist der Fall. 

- Das Europäische Parlament wird in das Verfahren 
eingebunden. Es wird unterrichtet, wenn der Aus
schuss die beabsichtigten Maßnahmen ablehnt 
oder wenn er keine Stellungnahme abgegeben hat. 

- Das Europäische Parlament prüft, ob die Maßnah
men über die im Basisrechtsakt (nach Artikel 251 
EGV erlassen) vorgesehenen Durchführungsmaß
nahmen hinausgehen. Ist dies der Fall, so unter
richtet das Europäische Parlament den Rat. 

- Der nachfolgende Ratsbeschluss wird "in Anbe
tracht eines solchen etwaigen Standpunktes" des 
Europäischen Parlaments gefasst. 

- ln der ersten Stufe des Verfahrens beschließt der 
Rat mit qualifizierter Mehrheit. Wird der Vorschlag 
vom Rat mit qualifizierter Mehrheit abgelehnt, dann 
muss die Kommission den Vorschlag überprüfen. 
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- Nach der Überprüfung kann sie in einer zweiten 
Verfahrensstufe den Vorschlag erneut, geändert 
oder als dritte Möglichkeit einen Vorschlag für ei
nen Rechtsakt des Rates vorlegen. 

- Es liegt nun im Ermessen der Kommission, für 
welche der drei Verfahrensvarianten sie sich ent
scheidet. Bei der alten Komitologieregelung wurde 
die Ausschussvariante in dem Basisrechtsakt des 
Rates festgelegt und damit durch den Rat be
stimmt. 

- Das Regelungsverfahren ist komplizierter gewor
den und es wird insgesamt länger dauern, wenn 
sich im Ausschuss keine qualifizierte Mehrheit fin
det, das Europäische Parlament einen Standpunkt 
beschließt und der Rat die Maßnahmen mit qualifi
zierter Mehrheit ablehnt. 

ln den Regelungsausschüssen benötigt die Kommis
sion eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten für 
ihre Gesetzesentwürfe. Anders ausgedrückt genügt 
für die Ausschussmitglieder eine Sperrminorität von 
26 Stimmen, um einen Kommissionsentwurf abzu
lehnen. Kommt die qualifizierte Mehrheit nicht zu 
Stande, dann geht die Entscheidung an den Minister
rat. Der Rat benötigt in der ersten und zweiten Stufe 
eine qualifizierte Mehrheit, um gegen den Vorschlag 
zu votieren. Umgekehrt reicht der Kommission eine 
Sperrminderheit im Rat von 26 Stimmen, um ihren 
Entwurf durchzubringen. 

Anpassung der Rechtsetzungsverfahren 
an die neue Komitologie 

Die bislang geübte Praxis für Durchführungsmaß
nahmen, eine möglichst breite Zustimmung im ASP 
zu erhalten, wird wohl auch in Zukunft im Prinzip bei
behalten werden, wenn ein Vorschlag der Durchfüh
rungsmaßnahmen im Rat erfolgreich angenommen 
werden soll. ln diesem Sinn ist die formelle Erklärung 
der Kommission zu Artikel 4 (Verwaltungsaus
schuss) des Komitologiebeschlusses zu deuten.19 
Danach erklärt die Kommission, dass sie stets be
strebt ist, einen befriedigenden Beschluss herbeizu
führen, der im Ausschuss eine größtmögliche Unter
stützung findet. Die Kommission wird den Stand
punkten der Ausschussmitglieder Rechnung tragen 
und es vermeiden, sich einem im Ausschuss vorherr
schenden Standpunkt zur Ablehnung der Zweckmä
ßigkeit einer Durchführungsmaßnahme entgegenzu
stellen. Eine entsprechende formelle Erklärung der 
Kommission gibt es auch zu Artikel 5 (Regelungs
ausschuss). Die Kommission wird im Rahmen der 
Überprüfung von Vorschlägen für Durchführungs-

19 Erklärung zum Beschluss (1999/468/EG) des Rates vom 
28. Juni 1999, 1. Erklärung der Kommission (Abi. C 203/1) 

Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein M Statistische Monatshefte 212000 



maßnahman in besonders empfindlichen Bereichen 
im Bemühen um eine ausgewogene Lösung vermei
den, sich einen im Rat vorhersehenden Standpunkt 
zur Ablehnung der Zweckmäßigkeit eine Durchfüh
rungsmaßnahme entgegenzustellen.20 Beide Erklä
rungen der Kommission lassen auch zukünftig im 
ASP positive Abstimmungsergebnisse erwarten. Vor
aussetzung ist aber, dass bei neuen statistischen Ba
sisrechtsakten die Durchführungsbefugnisse der Kom
mission in verwaltende oder regelnde Ausschüsse 
eingebunden werden. Es ist vorgesehen, die zurück
gehenden Bestimmungen über die Ausschüsse un
verzüglich anzupassen, um diese Bestimmungen mit 
der neuen Komitologie anzupassen. Der Rat und die 
Kommission haben in einer gemeinsamen Erklärung21 
für die Anpassung folgende Regeln aufgestellt: 

- das derzeitige Verfahren des beratenden Aus
schusses wird zum neuen Beratungsverfahren; 

- die Varianten a und b des verwaltenden Ausschus
ses werden zum neuen Verwaltungsverfahren; 

- die Varianten a und b des regelnden Ausschusses 
werden zum neuen Regelungsausschuss. 

Eine Änderung des bisherigen Ausschusstyps sollte 
entsprechend der Erklärung von Rat und Kommission 
im Zuge der normalen Überprüfung der Rechtsvor
schriften jeweils als Einzelfall auch unter Zugrundele
gung der Kriterien der neuen Komitologie erfolgen. 

Bei der Überprüfung der statistischen Basisrechts
akte aber auch für künftige Rechtsakte ist es für die 
Mitgliedstaaten wichtig, dass der ASP weiterhin über
wiegend als Regelungsausschuss oder mindestens 
als Verwaltungsausschuss entscheiden kann. Nur 
diese Verfahren ermöglichen den Mitgliedstaaten ein 
ausreichendes Maß an Mitspracherechten. Der Bun
desrat hat im Bereich der Statistik mehrfach gefor
dert, dass der ASP bei Statistikmaßnahmen von er
heblicher finanzieller Tragweite und erheblichen Be
lastungen als Regelungsausschuss einzusetzen ist 
und er hält es in seinem Beschluss über die neue 
Komitologieregelung für unerlässlich, in solchen Fäl
len auch künftig das Regelungsverfahren vorzuse
hen.22 Zu berücksichtigen ist bei der Wahl des Aus
schusstyps, dass die statistischen Rechtsakte mit 
dem lnkrafttreten des Amsterdamer Vertrages am 01. 
Mai 1999 grundsätzlich nach dem Verfahren der Mit
entscheidung (Artikel 251 ex 189 b EGV) erlassen 

20 Erklärung zum Beschluss (1999/468/EG) des Rates vom 
28. Juni 1999,3. Erklärung der Kommission {Abi. C 203/1) 

21 Erklärung zum Beschluss (1999/468/EG) des Rates vom 
28. Juni 1999, 2. Erklärung der Kommission (Abi. C 203/1) 

22 Beschluss des Bundesrates Drs. 744/98 über den Vor
schlag für einen Beschluss des Rates zur Festlegung 
der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 

Statistische Monatshefte 212000 al!!l Statistisches Landesamt Schleswig·Holstein 

Aufsätze 

werden, das die Rechtsetzungsbefugnisse des Euro
päischen Parlaments weiter gestärkt hat. Die neue 
Komitologie sieht vor, die Unterrichtung des Europäi
schen Parlamentes über die Arbeiten der Aus
schüsse zu verbessern. Zu diesem Zweck erh~lt das 
Europäische Parlament unter anderem die Tagesord
nungen der Sitzungen des ASP, die Kurznieder
schriften einschließlich der Abstimmungsergebnisse 
und die Listen der Institutionen denen die Personen 
angehören, die die Mitgliedstaaten in deren Auftrag 
vertreten. Das Europäische Parlament hat ein Prüf
recht bei allen Entwürfen für Durchführungsmaßnah
men, die auf der Grundlage eines Basisrechtsaktes, 
der nach dem Mitentscheidungsverfahren (Artikel 
251) erlassen wurde, dem ASP vorgelegt werden. 
Dabei ist es unerheblich, ob der ASP der Maßnahme 
zugestimmt oder sie abgelehnt hat. Das Europäische 
Parlament kann dann in einer mit Gründen versehe
nen Entschließung erklären, dass die Kommission 
seiner Meinung nach die in dem Basisrechtsakt vor
gesehenen Durchführungsbefugnisse überschreitet. 
ln diesem Fall sieht das Verfahren drei Möglichkeiten 
vor. Unter Einhaltung der Fristen des laufenden Ver
fahrens und unter Berücksichtigung der Entschlie
ßung des Europäischen Parlamentes kann die Kom
mission 

- dem ASP einen neuen Entwurf für die Maßnahmen 
unterbreiten, 

- das Verfahren fortsetzen oder 

- dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Vorschlag auf der Grundlage des Mitentscheidungs
verfahrens vorlegen. 

Diese Einflussnahme des Europäischen Parlamentes 
ist bei allen drei Komitologieverfahren (Beratungs-, 
Verwaltungs- und Regelungsverfahren) möglich. Bei 
dem Regelungsverfahren gibt es außerdem die oben 
beschriebene unmittelbare Einbindung des Europäi
schen Parlamentes (Abb. 6). Unabhängig von den 
Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlamentes 
in statistischen Rechtsetzungsverfahren wäre es für 
die Mitgliedstaaten geradezu fatal, wenn in den stati
stischen Basisrechtsakten für die Durchführungsbe
fugnisse der Kommission der Beratungsausschuss 
vorgesehen wird. Selbst wenn ein Vorschlag der 
Kommission mehrheitlich abgelehnt wird, kann dieses 
Votum die Maßnahme nicht verhindern. Bei dem Re
gelungsausschuss wie auch bei dem Verwaltungs
ausschuss gibt es die disziplinierende Hürde, im ASP 
möglichst eine qualifizierte Mehrheit zu erreichen. 
Dies und der durch die Erklärungen der Kommission 
festgelegte Verhaltenskodex für beide Ausschuss
verfahren dürften künftig verhindern, dass die Kom
mission Vorschläge zu statistischen Durchführungs
maßnahmen vorlegt, die nicht weitgehend konsens
fähig sind. 

Dr. Ortrud K6tz 
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Verarbeitendes Gewerbe 
Industrie- und Handwerksbetriebe mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten 

Mill. DM Umsatz 
5400.,------.,.--- -.--------r----:------, 
5200 
5000 
4800 
4600 
4400 
4200 
4000 
3800 
3600 
3400 
3200 
3000+.-.~-r~,_rr.,-rr+;-rr~-.~~r+~rr~-rr-r~ 

155 
150 
145 
140 
135 
130 
125~~~~~~~~~ .. ~~~~~~L--~~--~ 

darunter Schiffbau 
Geleistele Arbeiterstunden 

850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 

500 

450 

400+.-.~-rr-r,_rr.,-rr+-rrr~-r~~r+~rr~-r~~ 

10 
Tsd. 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3~~~~~~~~~~~~~~~~L-~~~~-~ 

Vorbereit Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau 
( Bauhauptgewerbe) 

5,5 
5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 +o-r~-rr-r~rr.,-rr-r-rrrn-r-r-r~r+~-r~-r~~ 

42 

Entwicklung im Bild 

100002 Stat.LA S-H 

darunter Maschinenbau 
Mill DM Umsatz 

~.--------.-~--~~-~------. 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 

500 
450 

400+.-.~-rr-r"rr.,-r-r-r-rrr~-.~~r-r~-r~-rr-r~ 

28 
Tsd. Beschäftigte 

27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 ~~~-,~9~98~~~~~~~~~ .. --~----~~~--~ 

darunter Ernährungsgewerbe u. Tabakverarbeitung 
Umsatz MIII.DM 

1050,-----------,-----:-----r-;--~~----. 

1000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 

600 

550~-r-r-r-rrT~rr.,-r-r-ro-rrTOrrTO~~ .. rrTO-rrT_, 

23 
22 
21 
20 
19 
18 
17~~~~~~~~~~~~~~~~L--~~--~ 

Baugenehmigungen 

2600 ,----.,--~,----,-W-oh_n_un-'g'-e-n _lm_w_o_h_nb_a_u,_-------. 

2400 
2200 
2000 
1600 
1600 
1400 
1200 
1000 

800 

600~-r~-r-r-r-rrr"~~-rr-r~rr~~r+,-r+~-r~,rl 

Umbauter Raum im Nichtwohnbau 

40 1000 
38 800 
36 600 
34 400 
32 200 
30 0~~~~~._~~~~._~~--~~~L-~~----~ 
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Veröffentlichungen 

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein im Februar 2000 

Sachgebiet Kenn- Preis 
Kurztitel ziffer (DM) 

Querschnittsveröffentlichungen 

Statistisches Monatsheft MH m K 4,00 
- im Dezember 1999 
- im Januar 2000 

Daten zur Konjunktur in Schleswig-Holstein im Dezember 1999 DZK m L 

Verzeichnisse 

Verzeichnis der Einrichtungen der Jugendhilfe am 31.12.1998 jhv-p G 11 ,60 

Gebiet und Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung im 3. Vierteljahr 1999 A 11 vj K 1,50 

Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im 3. Vierteljahr 1999 All1 vj K 1,50 

Wanderungen im 3. Vierteljahr 1999 A 1111 vj K 1,50 

Bildung 

Allgemeinbildende Schulen im Schuljahr 1999/2000 B 11 K 3,60 

Teil1 : Mehrjährige Übersichten und aktuelle Eckdaten 

Wahlen (Landtagswahl am 27. Februar 2000) 

Aufgestellte Bewerberinnen und Bewerber B Vll2- 2 5-jährl. s 3,00 

Zahl der Wahlberechtigten B Vll2- 3 5-jährl. s 1,50 

Vorläufiges Ergebnis B Vll2- 4 5-jährl. G 8,00 

Land-, und Forstwirtschaft, Fischerei 

Erntebericht über Feldfrüchte und Grünland im Januar 2000 Cll1 m K 1,50 

Schlachtungen im Dezember 1999 c 1112 m K 1,50 

Produzierendes Gewerbe 

Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes im November 1999 E 11 m K 3,50 

Baugewerbe (Bauhauptgewerbe) im November 1999 E 111 m K 3,00 

Baugewerbe (Ausbaugewerbe) im November 1999 E 1111 m K 3,00 

Bautätigkeit und Wohnungswesen 

Baugenehmigungen im Dezember 1999 Fll1 m K 1,50 

Handel und Gastgewerbe 

Entwicklung im Einzelhandel im November 1999 G 11 m L 1,50 

Ausfuhr G 1111 m L 2,50 
- im September 1999 
- im Oktober 1999 

Einfuhr 1998 Glll3 L 2,50 

Fremdenverkehr im Sommerhalbjahr 1999 G IV 1 hj G 3,00 

Entwicklung im Gastgewerbe im November 1999 GIV3 m L 1,50 

Verkehr 

Straßenverkehrsunfälle im Oktober 1999 H 11 m K 1,50 

Öffentliche Sozialleistungen 

Jugendhilfe 1998 

Teil IV: Ausgaben und Einnahmen Kl3 K 3,00 

Preise 

Preisindex der Lebenshaltung im Bundesgebiet im Januar 2000 M 12/S m B 1,50 

Preisindizes für Bauwerke im Bundesgebiet im 4. Vierteljahr 1999 M14-S vj B 1,50 

R: kleinste ausgewiesene regionale Gliederung: Einzelbestellungen (zzgl. Versandkosten) 
B = Bundesgebiet; L = Land; K = Kreise/Kreisfreie Städte; oder Abonnementswünsche bitte an: 
G = Gemeinde; S = sonstige Regionalebene 
Abkürzungen: m = monatlich; vj =vierteljährlich; hj =halbjährlich; Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein 
j = jährlich; 2j = zweijährlich; x = unregelmäßig; ein = einmalig -Vertrieb-

Post: Postfach 71 30, 24171 Kiel 
Über alle lieferbaren Publikationen (auch in elektronischer Form) Telefon: (04 31) 68 95-2 80 
informiert unser Veröffentlichungsverzeichnis (im Internet oder als Telefax: (04 31) 68 95 - 4 98 
kostenlose Broschüre) . E-Mail: statistik-sh @t-online.de 
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Daten zur Konjunktur 
Sch/eswig-Holstein 

Energiewirtschaft 

Stromerzeugung (brutto) 

Verarbeitendes Gewerbe 1 

Beschäfllgte 

Geleistete Arbeiterstunden 

Lohn- und Gehaltssumme 

darunter Lohnsumme 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 

Inlandsumsatz 

Auslandsumsatz 

Auftragseingang ausgewählter Wirtschaftszweige 

aus dem Inland 

aus dem Ausland 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tlelbau2 

Beschäftigte 

Geleistete Arbeitsstunden 

Lohn- und Gehaltssumme 

Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 

Auftragse1ngang3 

Baugenehmigungen• 

Wohnbau 

Nichtwohnbau 

Einzelhandel insgesamt 
(emschl. Ktz-Emzelhandel, Tankstellen) 

Umsatz 

Gastgewerbe 

Umsatz 

FremdenverkehrS 

Ankünfte 

Übernachtungen 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose 

Offene Stellen 

Kurzarbeiter 

lnsolvenzen 

Anzahl 

Gwh 

1000 

M11l Stunden 

Mdl DM 

Mill DM 

MIII.DM 

M11l DM 

Mlll. DM 

1 000 

Mill Stunden 

Mi II DM 

M1ll. DM 

Mill DM 

Wohnungen 

1 000 ml umbauter Raum 

Meßz11fer 1995 = 1 00 

Meßz11fer 1995 "' 100 

1000 

1 000 

Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 

Jungster Monat 

Veränderung 

absolut 
zum Vortahr 

(gle1cher Monat) 
in % 

Dezember 1999 

3195 + 30,5 

139 - 1.9 

11 • 0,6 

772 -1 ,9 

389 -1 ,9 

4 908 + 0.6 

3340 - 3.2 

1 568 + 9,8 

+ 8.2 

... 11 ,8 

+3,0 

36 ·2.4 

3 + 3,7 

140 + 2,7 

534 + 0,1 

220 +2.7 

983 ... 9,3 

478 + 59,9 

127,7 +3,4 

84.5 ... 1,6 

197 + 10,3 

662 +9,8 

121 606 -8.1 

10941 +32.6 

2 841 . 41.8 

100 • 27.5 

' Betriebe m1t im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten Zur Methode s1ehe Statistischen BerichtE IIl lE 1111 
2 auf alle Betnebe hochgerechnete Ergebnisse 
3 Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftlgten 
4 nur Ernchtung neuer Gebäude 
s '" Seherbergungsstätten mn 9 und mehr Gastebetten, ohne Camp1ngptätze 
p = vorläufige Zahl. r = bencht1gte Zahl 

MonatsdurchschmU 

Veranderung 

absolut 
zum Vorjahr 

(gle1che Ze1t) 
1n % 

Januar bis Dezember 1999 

292t +33,5 

140 · 1,6 

12 - 1.8 

750 + 0,5 

382 +0,1 

4438 +5.1 

3052 +2.9 

1 387 + 10,3 

+71 

+ 3,2 

+ 12,7 

37 - 3,9 

4 - 1,3 

146 -1 ,7 

513 -2,3 

248 -8.4 

1 389 - 7,7 

572 +0.4 

107 5 + 0,2 

984 0,0 

351 +2.7 

1 712 +0,3 

122 040 • 4,9 

13 711 ... 17.5 

3237 - 27,9 

89 - 2,3 
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Daten zur Konjunktur 
Schleswig-Holstein 

Veränderung gegenuber dem gle1chen Zeltraum des Vor)llhres 1n % 

Januar 
biS Jan Febr Marz Apnl Ma1 Jun1 Juh August Sept Okt Nov Dez 

Dez 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 

1998 

Verarbeitendes Gewerbe 1 

Beschafl1gte Land - 2.1 - 1.5 - 1.1 - 0.9 - 2.0 - 1.6 - 2,1 -1 .7 - 1.4 - 1.5 - 1 7 - 1.7 - 1.9 

Bund - 0.2 +05 + 0.3 -o.o -0.6 - 0.7 - 0.9 -1 .0 - 1.0 - 1.1 - 0.9 - 0.8 ... 

Gele1steie Arbeiterstunden Land - 2.4 -3 .8 - 4.2 - 0,1 -3.1 - 3.6 - 0.2 -1 ,9 - 0,1 - 0.8 - 3,4 +0.4 - 0,6 
Bund + 0.6 -2.7 - 2.7 +0.5 - 1,7 - 2,8 + 0.0 -5,9 + 1.6 - 2,6 -4 .6 - 0.5 ... 

Lohn· und Gehaltssurrvne Land - 1.6 -1 .9 -11 + 3.2 +01 + 1.4 - 1.9 + 0,8 + 3.5 +4,1 + 1.6 -0.5 -1 9 
Bund + 1.9 + 1,1 + 1,3 +4,3 +26 + 2.3 + 0.2 +0.5 + 1.0 +0,9 + 0.0 + 0.8 ... 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer} Land + 1.3 -2,6 -0,4 + 15.0 + 0.4 -3.7 + 13,9 + 3.2 + 6.5 + 10.0 + 7.5 + 8.9 +0,6 
Bund + 3.2 - 2.9 -1 .2 +3.1 - 0,1 + 0.3 +3.9 - 1.7 + 6.4 +5.6 + 3.0 + 9,4 " ' 

Inlandsumsatz Land + 1.2 - 5,5 - 0,2 +4.2 +2.2 - 6,5 +9.2 + 0.0 + 9.0 + 9.0 + 8.2 +7.4 -3.2 
Bund + 1,0 - 3.8 - 2.1 + 1.1 - 1,0 -1 ,3 + 3,4 - 2.9 +5.6 + 3.7 + 0.8 + 7.0 ... 

Auslandsumsatz Land + 1,4 +4,7 - 0,8 + 42,7 - 3.8 + 2,2 +24.8 + 11.4 +0.6 + 12,4 + 5.8 + 12,6 + 9,8 
Bund + 8.0 -1 0 + 0.5 + 7.2 + 1.8 + 3,3 + 4,7 +0,8 +8,1 +9.4 + 6,8 +14.4 ... 

Auftragseingang ausgewählter Land + 5.2 - 10.3 + 30,0 + 10.6 11,4 -0,3 + 18,5 -1 ,7 + 14,6 +9.5 -0.4 + 19.0 +8,2 

W1rtschaftszwe1ge Bund + 4.2 - 7,7 - 4,5 - 2,6 - 2.4 -2,0 +3,6 -1 ,8 + 12,1 +4,2 + 6.4 + 13.9 + 14,3 

aus dem Inland Land + 0.9 - 7,7 - 0.4 -3.7 - 7.8 - 7.2 +8.8 +7.4 + 6.7 +5.2 +7.4 + 17.5 + 11 ,8 
Bund + 4.6 - 7,5 -6.1 - 2.7 - 3,4 - 2.5 +2.2 - 5,4 +5.6 - 1.3 + 4,2 +81 + 11.4 

aus dem Ausland Land + 12.0 - 14.2 +67.2 +31 ,9 - 16,1 +9,8 +34.7 - 12,7 + 28.4 + 16.1 - 9,5 + 21 .5 + 3.0 
Bund +3.8 - 7.9 -2.3 -2.4 - 1.0 - 1.0 + 5,5 +3.6 + 22.5 +12.4 +9,8 +22.9 + 18.2 

Energieverbrauch (v1erteiJ<Ihrl1ch) Land +0.9 ~ - 4 3 - - - 1,4 - ~ - 25.6 ~ - + 2.1 ~ 

Bund - 2.3 ~ - 12.2 - ~ - 2,0 ~ - - 3.5 - - ... 
~ 

Vorbereitende Baustellenarbeiten. 
Hoch- und Tlefbau2 

Beschaft1gle Land - 5.1 - 6.5 - 6,0 r- 3,7 r - 3,3 r - 3,4 r· 3,8 r - 3,6 r · 3.9 r- 4,0 -3,3 - 3,2 -2.4 
Bund -5.4 - 4.4 -4.1 r - 5,3 r- 4.4 r - 4,1 r- 4.1 r - 3.7 r - 3.6 r - 4,0 -3,6 ... ... 

Geleistete Arbeitsstunden Land - 6,5 - 3,7 - 14.4 r+ 2.8 r + 0,4 r- 2.7 r- 0.4 r - 4,3 r+ 0.6 r - 5.3 - 3,6 + 10,8 +3,7 
Bund -5,7 - 1,9 - 12.6 r- 0.4 r - 1.8 r- 3.3 1+0,4 r - 7.3 I+ 1.5 r - 3.2 - 5,6 ... ... 

Lohn- und Gehaltssumme Land -6,4 -11.6 - 10,8 r+ 2,0 I+ 1,0 I+ 0,8 r-1.3 r - 3,2 r+ 2,0 r- 1.1 - 0,7 -2,2 + 2,7 
Bund - 5.7 - 6,2 -6,1 r -1.5 r-1 ,3 r - 1.2 r - 1,4 r- 3,8 I+ 0,5 r - 1,0 -3,0 ... ... 

Baugewerblicher Umsatz Land - 1,7 -0,4 - 5.4 r-19,7 r - 3,4 r-1 .9 r+5.7 r-1 .6 r-1 ,2 r - 4,2 - 0.1 +4,0 +0.1 
(ohne Umsatzsteuer} Bund - 4.5 - 5.3 -5,9 r - 16.9 1+5.2 1+4,8 1+6,0 r - 0.3 r+4 .5 I+ 4,3 +1.4 ... . .. 

Auflragse~ngang3 Land - 75 - 1,4 -3,4 - 10,2 - 19.4 - 8.6 -5,5 - 0.9 - 7,1 - 9,5 -14 ,9 - 16.0 + 2.7 
Bund - 0.3 3,5 3,0 -1 .3 + 0.2 + 3,6 + 0,9 - 5.0 +19 - 8.7 -4 ,1 ... ... 

Baugenehmlgungen4 

Wohnbau (Wohnungen} Land - 5.0 - 11.7 -20,5 - 23.7 - 21 ,0 +8,3 - 5,8 - 6,5 + 5.4 + 6,6 - 5.6 - 17.3 + 9.3 
Bund r - 10.0 - 0.2 - 4.3 - 4.1 - 9.3 - 16,0 - 11 ,7 +4,1 -8.4 -8,3 + 0,0 ... ... 

N1chtwohnbau (umbauter Raum) Land +27.0 - 17.1 ..-9.0 + 11 .2 + 21 .9 -30,0 -29,4 +12,4 -20.8 -11 ,3 + 68.0 + 2.4 + 59.9 
Bund r + 8.4 + 16.8 + 16,3 + 20.3 +0.4 -18,9 + 10,6 - 2,3 19,7 + 8,7 + 5,2 ... ... 

Einzelhandelinsgesamt 
(e~nschl Kfz·Einzelhandel. Tankstellen) 

Umsatz Land +2.2 -5,1 r-1 ,4 +3,9 +0,6 r - 2,4 r +2.7 - 0.4 I+ 0,5 r - 11 r - 1,9 1+2,3 + 3.4 
Bund r+ 1,8 - 2,5 -0,9 +4.0 +2.6 r - 0,9 + 5,3 r+ 0.1 I+ 2,8 r - 0.1 r+0.9 +2.0 + 1.6 

Gastgewerbe 

Umsatz Land - 2.2 - 1,2 -3.1 +3.8 -0.5 - 1.0 - 3,9 1+4,7 r - 4.2 I+ 3,7 r + 2.4 r - 1.5 + 1,6 
Bund -1.6 r - 1,1 r-3.8 r-0,7 r+0.2 r -0,5 r- 0,4 + 1.4 r - 0.3 + 2,2 r+0.7 r+ 0,2 - 2,1 

FremdenverkehrS 

Ankunfte Land + 1,0 +0.5 + 0,7 +8.8 -3,8 p +3.6 p - 1.0 p+ 9,6 p - 5.7 P+ 4,1 p+ 3.4 p + 7,2 p+ 10,3 
Bund + 4,0 + 6,7 +6.5 +5.8 + 7,5 +2,0 +4.6 +6.0 +4,5 + 5,5 + 5.6 +7,7 ... 

Ubemachtungen Land - 1,4 +4.9 +4,8 + 11 ,3 -8,9 p + 1,5 p- 0,3 p+0,1 p - 5,0 p + 0.4 P+ 2,8 p+ 7,1 p+9,8 
Bund + 2,6 + 8,3 + 7,1 +7.7 +3.2 + 2,3 +4.4 +4,3 + 1,9 +3.4 +5.0 + 8.3 ... 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Land + 1.2 - 3.4 - 4,0 - 4,8 -4,3 -4 ,1 -5,6 - 5,6 - 4,6 - 5,3 -5,8 -7.1 - 8.1 
Bund - 2.4 - 7.6 -7.4 - 7.2 - 6,2 - 4,7 -3.4 -2,6 - 1.8 - 0.6 -0.2 - 1,1 -3.6 

Offene Stellen Land + 7.7 +9,7 + 7.3 + 10.6 + 16,9 + 18.0 + 19,3 + 18.5 + 13.2 +22,5 + 34.1 +35.1 +32.6 
Bund + 25.1 + 16.7 + 14.5 + 111 + 8,2 + 3,6 + 1.5 +3.4 + 2.8 + 6,2 + 9.7 + 13,0 + 16.4 

Kurzarbeiter Land - 29.7 -20,3 - 10.8 - 21 2 -33.4 - 30,9 - 25,5 - 38.4 - 35.1 - 25.0 - 27,6 -38.2 - 41 .8 
Bund - 36,7 - 0.6 -6.1 - 1 6 - 5.1 + 14.8 + 27.8 + 28.3 +36.1 + 11 .9 +0.4 -16.7 - 20,5 

lnsolvenzen 

Anzahl Land + 13,6 + 18.4 - 18,6 -8.6 + 34 .5 - 3,8 - 11 ,0 -13,3 +32,9 + 12,0 + 9,0 +3,5 -27.5 
Bund + 1,7 ... ... .. . ... .. . ... .. . ... .. . ... ... .. . 

1 Betnebe m1t 1m allgeme~nen 20 und mehr Beschaft1gten Zur Methode s1ehe Staustischen Benchi E I 1 Ab Januar 1995 neuer Berichtskreis rmt vergleichbaren Veranderungsraten zu 1994 
(d h 1n 1995 ohne d1e neu hinzugekommenen Bere1che} 

2 auf alle Betnebe hochgerechnete Ergebnisse. zur Methode s1ehe Stallstischen Benchi E II 1 E 111 1 
3 Betnebe von Unternehmen m1t 20 und mehr Beschalt1glen 
4 nur Ernehrung neuer Gebäude 
5 1n Seherbergungsstallen rmt 9 und mehr Gastebetten. ohne Campingplatze 
p = vorfaulige Zahl. r = bencN1gte Zahl 
( } = e~ngeschränkle Aussagefah1gke1t 
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Jahreszahlen 
Sch/eswig-Holstein 

Einwohner 
He~rats· 

Jahr (Jahres· 
mittel) 

zrffer 

Bevölkerung 

Geburten· Sterbe-
ziffer ziffer 

1 000 Ereignisse je 1 000 Einwohner 

1994 2701 6.8 10.2 11.4 
1995 2717 6,5 10,1 11 ,5 
1996 2732 6,5 10,5 11 ,4 
1997 2 750 6,5 10,5 11 ,0 
1998 2 761 6,6 10,0 10,9 

Überschuß (+) 
der 

Geborenen Wanderungs· ms-
oder gewrnn gesamt 

Gestorbenen 
(-) 

1 000 

. 3 17 1245 
-4 21 1 248 
. 3 19 1 250 
- 1 15 1 230 
• 2 12 1 231 

I Öffentlrche allgemernbrldende Schulen 

Schülerinnen/Schüler rm Seplember rn von 100 Schulennnen/Schülern erreichten 

Jahr 
Grund· weniger Fachhoch-

und Sonder- Gym- Gesaml· Real- als schulreife 
Haupl· 

Haupl- schulen schulen nas1en schulen Haupt- mittleren und 
schulen 

schul· 
schul- abschluß 

Abschluß allgemeine 

abschluß Hochschul-

1 000 reife 

1994 144 12 49 61 11 10 36 30 24 
1995 150 11 50 61 12 10 36 31 23 
1996 155 12 51 61 13 11 36 31 23 
1997 160 12 53 62 14 11 36 32 22 
1998 163 12 54 64 15 ... ... . .. . .. 

Landwirtschaft 

Im Erwerbsleben tätige Personen 1 

Land-
Produzie· Handel 

und 
übnge 

rendes und Drenst-
Forsl· 

Gewerb~> Verkehr 
WirtschaH 

lerstungen 

1 000 

53 363 262 567 
47 352 323 525 
43 340 340 527 
36 319 335 538 
39 298 330 563 

Bruttornlandsprodukl2 

rn jeweiligen Preisen in Prersen von 1991 

Je jährlrche jährlrche 
Erwerbs-

Zuwachs- Zuwachs-
Mill DM Mill DM tätrgen 

rate rate 
Bund3 

ln % 1n °10 
100 

103801 + 4,2 94 200 + 1,8 92 
107 273 + 3,3 95227 + 1.1 92 
110423 + 2.9 96 860 + 1,7 92 
113 788 ~ 3,0 98982 + 2,2 92 
117 067 ~ 2.9 100780 + 1,8 93 

Viehbestand am 03 12 • Schlachtungans Kuhmilcherzeugung Ernten m 1 000 t 

Jahr 
Rinder 

Schwerne HuhnarS Rinder Schweine I darunter insgesaml 
Mrlchkühe4 

1 000 t 

1 000 

. 1994 1 396 426 1 309 2731 351 1 709 2311 
1995 1 39Bb 421b 1 269b .b 318 1 464 2408 

1996 1 397 422 1 293 2687 378 1 309 2407 

1997 1 336b 402b 1 3Q8b .b 433 1 268 2347 

1998 1 342b 395b 1 348b .b 401 1 455 2 342 

Verarbeitendes Gewerbe7 

I 
Beschäflrgte 

Lohne Gehalter 
(Monatsdurchschnitt) geleistete 

Jahr 

insgesamt I 
Arbeiter· 

Arbeiter 
stunden 

Bruttosumme 

1 000 Mi II Miii. DM 

1994 163 104 168 4953 4370 
1995 153 97 157 4856 4321 

1996 147 92 148 4 767 4 342 

1997 146 91 145 4 706 4394 

1998 143 88 141 4 584 4 367 

1 Ergebnisse der 1 %-Mikrozensuserhebungen im Apnl des Jeweiligen Jahres 
ab 1994 vorläufige Ergebnrsse 
Gabratsstand vor dem 03.10.1990 

4 ohne Ammen· und Mutterkühe 
s ohne Trut-, Perl· und Zwerghühner 

gewerblrche und Hausschlachtungen, in- und ausländrscher Herkunfl 

Umsatz 
(ohne Umsatzsteuer) 

I Auslands· Kohle rnsgesamt t 
umsa z 

Mrii. DM 

48688 11 253 184 
48 979 12777 162 
47113 12 359 174 

I 
50047 14872 172 
50 679 15 063 158 

kg 
Je Kuh Getreide Kartoffeln ZuckerrlJben 

und Jahr 

5 393 1 928 146 699 
5 688 2151 154 715 
5 709 2251 193 717 
5697 2586 193 796 
5878 2419 187 724 

Bauhaupl-

Energieverbrauch 
gewerbe 

I I I Heizöl Ga' Stroms Beschäftigte 
am 30 06. 

1 000 t SKEg 
rn 1 000 

1 234 672 414 47 
1 246 636 415 48 

908 5 110 3 504 43 

1 000 t I Mlll kwh I 
835 5 334 3 893 41 
873 5 219 3 877 39 

Betriebe mrt im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten; b1s 1994 nach alter Wirtschaflszwe•gsystematik (SYPRO) , ab 1995 nach neuer Wirtsohaftszweigklassrfikation (WZ'93), ab 1997 
einseht. der Betriebe. die durch die .. HandWerkszählung 1995" ermittelt wurden 

8 ohne Eigenerzeugung 
9 1 Tonne SKE (Sternkohle-Einhert) 29 308 MJ 
a 1998 am03.11 
b repräsentative Viehzählung 
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Wohnungswesen Ausfuhr 

Jahreszahlen 
Schleswig-Holstein 

Fremdenverkehr2 

fertiggestellte Wohnungen I 
vonGutem 

Ankunfte Ubemachtungen 
zum 

Jahr 
Bau InS · •n m Lander dergewerb-

genehrTilgte Bestand an EU-Lander der EFTA Iichen Auslands-
von 

gesamt 

Wohnungen' 
1nsgesamt Wohnungen Wirtschaft 

1nsgesamt 
gäste 

msgesamt Auslands-
gasten 

1 000 M1ll DM 1 000 

1994 23 19 1 206 12 918 5 712 1 898 11 258 3907 314 21 542 690 
1995 20 22 1 230 14 003 7 383 821 12254 3 996 300 21 988 665 

1996 18 18 1 249 14 685 8113 884 12808 3959 309 21 597 654 
1997 19 19 1 269 16 487 8403 1 033 14 879 4 057 337 20 776 685 
1998 18 19 --- p 17 080 p9411 p 1 006 p 15 574 4 097 362 20483 716 

Kfz-Bestand3 am 01 07 
Straßenverkehrsunfalle 

Spar- Soz1alh11fe6 
rTIIt Personenschaden 

e1nlagen5 Knegsopfer-
fursorge 

Jahr Insgesamt I Krafträder I Pkw<! I Lkw 
am3112 

msgesamt Hilfe zum Lebensunterhalt 

Unfälle Getötete Verletzte 

1 000 M1IIDM 
Aufwand Aufwand I Ernplanger Aufwand 

1nM1II DM 1n M1ll DM 1n 1 000 lnMIII DM 

1994 1 608 71 1 368 69 15463 282 20182 24 350 2137,0 780,6 
1995 1 644 78 1 393 72 15592 268 20652 26 765 2238.1 873.5 
1996 1 677 85 1 416 75 14 307 260 18 809 29689 2201 .6 902,1 

1997 1 706 94 1433 78 14 549 282 19223 30768 "' "' 

1998 1 729 102 1 441 83 14 376 245 19 047 31189 " ' "' 

Steuern 

Staueremnahmen 
Steuern vom Einkommen 

nach der Steuerverteilung 
Steuern Ver-

Jahr brauch-
Gewerbe-

des Landes vom 
veranlagte steuer 

des Bundes des Landes7 
der Umsatz 

Lohnsteuer Emkommen-
steuern 

Gernemden 
1nsgesamt 

steuer 

M1ll DM 

1994 8880 9 704 3156 6092 10 826 7 510 1447 39 1179 24 766 

1995 9163 9844 3102 6098 10739 8007 1119 41 1178 26367 
1996 8 609 9980 3 093 5950 10133 7 821 805 169 1 265 27 640 
1997 "' 9924 3 223 54938 10 233 7734 775 ... 1 430 28991 
1998 ... 10440 3 315 5868° 10 752 8061 756 ... 1 492 29797 

Pre1S1nd1zes 1m Bundesgebiet (1995 100) Löhne und Gehalter 11 

lndustnearbe•ter 12 
Angestellte •n lndustne 12 und Handel. 

Erzeugerpre1se9 
Lebenshaltung aller Kred1t1nSt1tuten und Versicherungsgewerbe 

pnvaten Haushalte 

. Bruttowochenlohn Bruttomonatsgehalt 

Jahr fur 
Wohn- kaufmann1sche technische 

land- gebaude 
darunter 

Angestellte Angestellte 
Nahrungs- Manner Frauen 

gewerblicher Wirt-
Insgesamt rTIIttel und I Produkte schahhcher Manner Frauen Manner 

Produkte 10 
alkoholfreie 

Getränke 
DM 

1994 98,3 91 ,7 97,7 98.3 " 978 695 5233 3677 5911 
1995 100.0 91.6 100.0 100.0 100,0 1 000 722 5 405 3 856 6115 
1996 98,8 91 ,1 99.8 101 ,4 100,6 1 02:?1> 734b 5419b 3870b 6254b 

1997 99.9 p 92.6 99,1 103,3 102,0 1 024b 746b 5514b 396:?1> 6240b 

1998 99.5 871 98.7 104,3 103.0 1 0338 760" 56348 4 0658 6 411 8 

1 Ernchtung neuer Gebäude 
2 nur Seherbergungsstillten m1t 9 und mehr Gastebetten, emschheßhch Kinderhelme und Jugendherbergen 
3 Kraftfahrzeuge m•t amtlichem Kennzeichen, ohne Bundespost Bundesbahn und Bundeswehr ab 1994 nur ohne Post und Bundeswehr 
4 einschließlich Kombmat•onskraftwagen 
5 ohne Postspareinlagen 
6 D1e Angaben ab 1994 s1nd mcht dorekt mit den VorJahren vergleichbar we1t se1t 01 11 1993 d1e Angaben für Asylbewerber gesondert ausgeWiesen werden 
7 emschheßhch Landertmanzausgle1ch SOWie Bundeserganzugszuwe1sungen 
8 einschließloch Ihrer Krankenhauser b1s 1997 aber ohne E1genbetnebe und Zweckverbande 
9 ohne Umsatz- (Mehrwert-)steuer 

10 BasiSJahr 1991 100 
11 Durchschnitt aus den 4 Benchisquartalen 
12 e1nschließhch Hoch- und T1elbau rTIIt Handwerk 
13 Endgehalt d1e Angaben gelten lur Verheoratete rTIII e1nem Kind (ab 1997 ohne Kindergeld). ohne Stellenzulage 
• ohne Einfuhrumsatzsteuer 

94,0 122,4 
112,3 121 .9 
117,8 104.7 

'" "' 

"' ... 

Schulden 

der Gernemden und 
Gernemdeverbandes 

Kred1t-
1nsgesamt markt-

mittel 

4 681 3 716 
4 918 3859 
5127 4 026 
5318 4184 
5413 4 248 

Offenthcher D1enst 

Bruttomonatsgehalt 13 

Beamte Angestellte 
A9 BATVIII 

(Inspektor) (Burokraft) 

4 498 3359 
4 639 3464 
4 769 3 594 
4 628 3438 
4 697 3490 

b M1t der Zuordnung der Benchtsbetnebe zur Klass1hkahon der W1rtschaltszwe•ge . Ausgabe 1993 (WZ 1993), 1st kein Vergleich m1t den Ergabnossen zurückhegender Benchtstahre möglich 
(vgl Se1te 10. Zahlensp1egel) 
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- ~--- ---~------------------------------------------------, 

Zahlenspiegel 
Schleswig-Holstein 

1997 I 1998 1998 

Monatsdurchschmu Oktober I November 1 Dezember 

BEVÖLKERUNG UND ERWERBSTÄTIGKEIT 

Bevölkerung am Monatsende 1 000 p2 750 2 761 2 765 2 766 

• Natürliche Bevölkerungsbewegung . Eheschließungen Anzahl p 1 486 p 1 523 p 1 501 p910 
je 1 000 E1nw und 1 Jahr p6.5 p 6.6 p 6,4 p4.0 . Lebendgeborene Anzahl p 2423 p2311 p2466 p 2187 
je 1 000 E1nw. und 1 Jahr p 10.6 p 10.0 p 10,9 p9,6 . Gestorbene (ohne Totgeborene) Anzahl p 2523 p 2504 p2685 p 2492 
je 1 000 Emw und 1 Jahr p 11 ,0 p 10,9 p 11.4 p 11 ,0 

darunter Im ersten Lebensjahr Anzahl p12 p 8 p 11 p10 
oder Gestorbenen(-) je 1 000 Einw und 1 Jahr p5,0 p 3,5 p4,5 p4,6 . Überschuß der Geborenen(+) Anzahl p 100 p - 193 p - 219 p305 

oder Gestorbenen(·) je 1 000 Einw. und 1 Jahr p - 0,4 p - 0,8 p- 0,9 p 1,3 

Wanderungen . Uber d1e Landesgrenze Zugezogene Anzahl 6704 6489 7 242 6444 

darunter aus dem Ausland Anzahl 1489 1 348 1 553 1 372 . Uber die Landesgrenze Fortgezogene Anzahl 5423 5497 6 452 5454 

darunter in das Ausland Anzahl 1168 1198 1 307 1152 . WanderungsgeWinn (+) und -verlust (· ) Anzahl + 1 281 + 991 .. 790 + 990 
Innerhalb des Landes Umgezogene ' Anzahl 11 316 11 469 12 310 11 972 

Wanderungsfälle Anzahl 23 443 23455 26004 23 870 

Arbeitslage . Arbeitslose (Monatsende) 1 000 127 128 120 125 

darunter Männer 1 000 75 75 69 72 . Kurzarbeiter (Monatsmitte) 1 000 6,4 4,5 3,5 4,1 

darunter Männer 1 000 5.1 3.6 2,8 3.5 . Offene Stellen (Monatsende) 1 000 10.8 11 ,7 8,8 8.3 

LANDWIRTSCHAFT 

Viehbestand 

RindVieh (etnschlteßlich Kälber) 1 000 1 336• 1342" 1 342 

darunter Milchkühe . 
(ohne Ammen- und Mutterkühe) 1 000 402" 3958 395 

Schwetne 1 000 1 3088 1 3488 1 348 

darunter Zuchtsauen 1 000 124• 122" 122 

darunter trächtig 1 000 es• es• 85 

Schlachtungen 

R1nder (ohne Kalber) 1 OOOSt 36 33 41 41 

Kälber 1 000 Sl 1 1 1 1 

Schweine 1 000 St 106 121 135 138 

darunter Hausschlachtungen 1 000 St 1 1 1 1 

• Schlachtmenge2 aus 
gewerblichen Schlachtungen 

(ohne Geflügel) 1 000 t 20.7 21 ,5 24 .9 25.0 

darunter Rinder (ohne Kälber) 1 000 I 10,8 10,2 12.4 12,2 

Kälber 1 OOOt 0,1 0,1 0,1 0,1 

Schwetne 1 OOOt 9,6 11 ,0 12,2 12,4 

Durchschnittliches Sehtachtgewicht fOr 

Rinder (ohne Kälber) kg 302 307 307 306 

Kalber kg 136 137 138 137 

Schweine kg 91 91 91 91 

Geflügel 

Konsumeier3 1 000 29 607 29 009 30204 28 791 

Geflügelfleisch4 1 000 kg 61 68 

Milcherzeugung 1 000 t 196 195 191 184 

darunter an Molkeraten und Händler geliefert % 96 96 96 96 

Milchleistung 1e Kuh und Tag kg 15.6 16,1 15.5 15.4 

1 ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene 
2 emschheßhch Schlachtfette. jedoch ohne Innerelen 
3 •n Batneben bzw 1n Unternehmen mit 3 000 und mehr Hennenhaltungsplatzen 
4 aus Schlachtungen •nländ•schen Geflugels 1n Schlachtere•en ITllt e1ner Schlachtkapazität von 2 000 und mehr T1eren 1m Monat 
a 1997 Dezember, 1998 November 
• D1ese Pos1t1onen werden im . Zahlensp1egel" aller StatistiSChen Landesämter veröffentlicht 

2766 

p 1 664 
p71 

p2411 
p 10.3 

p2995 
p 12,7 

p 14 
p 5,8 

p - 584 
p - 2.5 

5 807 
792 

5 064 
914 

+ 743 
12 775 
23 646 

132 
78 

4,9 
4,1 
8,3 

31 
1 

121 
1 

20,8 
9,6 
0,1 

10,9 

308 
135 

91 

25 850 

196 

96 
15,8 

1999 

September-~ Oktober r November I Dezember 

2 774 ... ... .. . 

p 2805 ... ... . .. 
p 12,3 ... ... ... 

p 2317 ... ... .. . 
p 10.2 ... ... .. . 

p2266 . .. ... .. . 
p9,9 ... ... ... 

p3 ... ... .. . 
p 1,3 ... ... .. . 
p51 ... ... ... 
p0,2 ... ... .. . 

7 694 7 452 ... ... 
1 708 1 663 ... ... 
6193 6 045 ... .. . 
1403 1197 ... ... 

+ 1 501 + 1 407 ... ... 
12131 11 449 ... ... 
26018 24 946 ... ... 

113 113 116 122 
64 64 66 70 

2,3 2,5 2,6 2,8 
1,8 2.0 2.1 0.0 

13.4 11 .8 11 ,2 10.9 

1308 

382 
1 415 

124 
91 

42 41 43 33 
2 1 1 1 

134 130 141 131 
0 1 1 1 

25.5 24.6 26,3 22.2 
12.9 12,5 13.2 10.1 

0.2 0.2 0.2 0.2 
12,1 11 ,7 12,7 11 ,8 

311 310 308 308 
135 134 135 135 

90 90 91 90 

27 518 26 781 28560 28 908 

188 195 184 ... 
96 96 97 ... 

15.9 15.9 16,1 ... 
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1997 I 1998 

Monatsdurchschnitt 

PRODUZIERENDES GEWERBE 

Verarbeitendes Gewerbe 1 

Beschaftrgte ( ernschließlich Iabger Inhaber) t 000 146 143 

darunter Arberter und gewerblich Auszubrldende 1 000 91 88 

Gelersteta Arberterstunden 1000 12063 11 778 

Lohnsumme Mrll DM 392,1 382.0 

Gehaltssumme Mrll DM 366.1 363.9 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mrll DM 4171 4 223 

Inlandsumsatz Mrll DM 2 931 2966 

Auslandsumsatz Mrll DM 1239 1 257 

Kohleverbrauch 1 0001 14 13 

Gasverbrauch Mrll kWh 445 435 

Stadt· und Kokerargas Mrll kWh 

Erd- und Erdölgas Mrll kWh 

HetzOiverbrauch 1 OOOt 70 73 

lerchtes Herzot 1 OOOt 5 4 

schweres Harzöl 1 OOOt 64 68 

Stromverbrauch Mrll kWh 324 323 

Stromerzeugung (industnelle Ergenerzeugung) Mrll kWh 39 39 

Öffentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mlll kWh 2659 1 984 

Stromverbrauch (emschheßlich Verluste, 

ohne Pumpstromverbrauch) Mrll kWh 1 081 990 

Gaserzeugung (ne«o) 1 000 rri' 

Handwerk (Meßzahlen)3 

Beschaftrgte ( ernschließloch tabgar Inhaber) 

am Ende des Vrerteltahres 30 091998 100 90.0 ... 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Vt ·D 1998 100 93.4 ... 

Baugewerbe4 

Vorbarartende Baustellenarberten . Hoch· und TreibauS 

Beschaftrgte (emschheßlich taugar Inhaber) Anzahl 40115 38 078 

Geierstete Arbertsstunden 1 000 4048 3 786 

darunter fur 

Wohnungsbauten 1 000 2059 1 952 

gewerbliche und mdustnelle Bauten6 1 000 876 814 

Verkehrs- und ollentliehe Bauten 1 000 1 065 974 

Lohnsumme Mrll DM 126.2 117.0 

Gehaltssumme Mrll DM 32.4 31 .3 

Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mrll DM 534.4 525.2 

Auftragsemgang7 Mrll DM 292.3 270.4 

Baurnstallatron und sonstrges Baugewerbe7 

Beschafbgte8 Anzahl 12 693 12020 

Geierstete Arbertsstunden 1 000 1 477 1 329 

Lohn· und Gehaltssumme Mrll DM 494 47.3 

Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mrll DM 142.3 147.2 

1998 

Oktober I November I Dezember 

143 143 142 

89 r88 87 

12305 12228 11116 

377.8 480.5 396 .2 

345.5 473.9 390.6 

4 392 4 573 4 879 

3054 3182 3452 

1 338 1 390 1 427 

338 334 307 

41 r50 44 

2 350 2176 2449 

1 155 1195 1 247 

4. Vj. 98 

- -
- -

36 244 37955 36 744 

4 275 3 671 2507 

2 206 1 866 1 321 

879 819 582 

1119 948 566 

118.4 145.9 104.2 

30.4 42,1 32.2 

582.8 596.2 532,8 

282.2 213.2 214.2 

- - 11 670 

- - 3 896 

- - 150,1 

- - 562,1 

Zahlenspiegel 
Schleswig-Holstein 

1999 

September I Oktober I November I Dezember 

141 141 140 139 

87 87 86 86 

12063 11 882 12283 11 050 

379.5 380.2 484.2 388.7 

349.9 354 .6 465.4 383.0 

4 788 4 721 4 981 4 908 

3352 3 306 3417 3 340 

1 436 1 416 1 565 1 568 

293 342 346 321 

34 40 46 45 

2914 3146 3122 3195 

988 1 097 1179 1 231 

3. v;. 99 4. v; 99 

95.5 - - ... 

103.7 - - ... 

37180 36 981 36 727 35 853 

4 400 4119 4 066 2601 

2263 2087 2066 1 336 

927 905 908 607 

1150 1 058 1 043 614 

122.9 117,8 143.7 109,5 

29.7 29.9 40.2 30.4 

610.4 582.2 619,8 533,5 

324 .0 240.1 179,1 220.1 

- - - ... 

- - - ... 

- - - ... 

- - - ... 

1 Betnebe mrt rm allgameman 20 und mehr Beschaftrgten Zur Methode srehe Statrstrschen Benchi E I t Ab Januar 1997 emschließlich ca 90 neu rn der Handwerkszahlung gefundener 

Betnebe 
2 ohne Ausbaugewerbe. Gas- . Fernwarme und Wasserversorgung 
3 ohne handwerkliche Nebenbetriebe 
4 ab 1995 rn der Abgrenzung nach der Ktassrlrkatron der Wrrtschaftszwerge, Ausgabe 1993 (WZ93) 
5 auf alle Belnabe hochgerechnete Ergebnrsse 
6 ernschheßlrch Unternehmen der Bahn und Post 
7 Batnabe von Unternehmen 11111 20 und mehr Beschattrgten 
8 am Ende des Vrerteltahres ber Jahreszahlen = Durchschnrtt der Vrerteltahresergebnrsse 
8 Ab 1997 Umstellung auf vrertel)ahrhche Benchterstattung 
• Drese Posrtronen werden rm .Zahlenspregel aller Statrstrschen Landesamter veroHenthcht 
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Zahlenspiegel 
Schleswig-Holstein 

1997 I 1998 1998 . 
MonatsdurchschmU Oktober I November I Dezember 

BAUTÄTIGKEIT 

Baugenehmigungen 

Wohngebäude (Errichtung neuer Gebäude) Anzahl 842 921 870 

darunter mrt 
1 Wohnung Anzahl 682 789 759 
2 Wohnungen Anzahl 86 73 48 

Rauminhalt 1 000 m' 761 777 712 

Wohnlläche 1 000 m' 148 149 133 

Nichtwohngebäude (Errichtung neuer Gebäude) Anzahl 103 113 102 

Raumrnhalt 1 000 m' 449 570 440 

Nutzlläohe 1 000 m' 76 93 73 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 1 757 1 665 1 509 

HANDEL UND GASTGEWERBE 

Ausfuhr 

Ausfuhr rnsgesamt Mill DM 1 420,9 r 1 481 ,1 1 568,6 

davon 

Güter der Emährungswrrtschaft Mrll DM 143,1 r 138.1 117.1 

Güter der gewerblichen Wirtschalt Mrll. DM 1 277,8 r 1 343,1 1451 ,5 

davon 
Rohstoffe Miii.DM 28,0 r25,2 17,7 

Halbwaren Mill . DM 76,8 r72,5 68,0 

Fertigwaren Miii.DM 1173,0 r 1 245,4 1 365.7 

davon 
Vorerzeugnisse Mi II. DM 182,7 r 167,6 162,8 . Enderzeugnisse Mill DM 990,3 r 1 077,8 1 202,9 

nach ausgewählten Verbrauchsländern 

EU-Länder Mrii. DM 747,2 r842.0 978.8 

darunter Dänemark Mill DM 120,1 r118,3 238,2 

Vereimgtes Könrgrerch Mi II DM 100,3 r117,3 110,2 

Nredertande Mrll DM r 107.8 r 117,1 114,2 

Frankrerch Mi II . DM r94,3 r114,9 130.7 

Einzelhandelsumsätze insgesamt 1995 " 100 105,0 107.3 108.0 
(einseht. Kfz-Ernzelhandel, Tankstellen) 

Gastgewerbeumsätze 1995 100 100,5 98,3 94,4 

Fremdenverkehr in Seherbergungsstätten mit 9 und mehr 
Gästebetten 

. Ankünhe 1 000 338 341 370 

darunter von Auslandsgästen 1 000 28 30 30 

. Ubernachtungen 1 000 1 731 1 707 1740 

darunter von Auslandsgästen 1 000 57 60 63 

VERKEHR 

Seeschiffahrt1 

Güterempfang 1 000 t , 919 1 821 1 890 

Güterversand 1 ooot 1140 1 093 1150 

Binnenschiffahrt 

Güterempfang 1 ooot 156 155 151 

Güterversand 1 000 t 169 201 169 

Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge2 Anzahl 11 078 11 021 10443 

darunter Krallräder Anzahl 863 774 239 

Personenkraftwagen3 Anzahl 9858 9 256 9 244 

Lastkraftwagen (einschließlich mrt Spezralaufbau) Anzahl 636 681 694 

Straßenverkehrsunfälle 

Unfälle mrt Personenschaden Anzahl 1 212 1198 1 344 

Getötete Personen Anzahl 24 20 18 

Verletzte Personen Anzahl 1 602 1 587 1 823 

1 ohne Eigengewichte der als Verkehrsmrttelrm Fahrverkehr transportierten Eisenbahn- und Straßenfahrzeuge 
2 mrt amtlichem Kennzeichen. ohne Bundespost, Bundesbahn und Bundeswehr 
3 ernschließlich Kombinatronskraftwagen 
• Drese Posrtionen werden rm .,Zahlenspreget• aller Statrstrschen Landesämter veröffentlicht 

777 663 

638 577 
68 59 

754 486 

148 94 

111 73 

587 299 

103 47 

1 747 1 089 

1 661 ,6 r 1 442,3 

102.5 r 109,3 

1 559,1 r 1 333,0 

18,4 r21 ,1 
59,2 r 46,6 

1 481 ,5 r 1 265,4 

166,7 r 140,5 
1 314,8 r 1124,9 

931 ,2 r783,8 

78,9 r72.9 
133,8 r119,3 
106,7 r97,5 
145,0 r 113,7 

108,6 123.5 

74,4 83,2 

212 179 
26 22 

735 603 
50 43 

1 990 1 529 
1 022 909 

167 118 
233 192 

10 543 9 756 

131 116 

9346 8635 

815 780 

1109 1133 

14 28 

1 450 1 491 

1999 

September! Oktober I November I Dezember 

1178 882 847 634 

1 040 765 740 539 

79 79 53 59 

915 686 677 536 

178 132 135 104 

128 139 112 103 

626 739 601 478 

110 132 99 78 

1 776 1 368 1 431 1 124 

1 664 ,7 1 835,1 1 784,0 ... 

228,3 146.8 153,5 ... 
1 436,4 1 688,3 1 630,6 ... 

19,6 26,0 19.2 ... 
59,9 117,2 63,8 ... 

1 356,9 1 545,1 1 547,5 ... 

130.7 146,2 155,5 ... 
1 226,2 1 399,0 1 392,0 ... 

859,0 824,6 993,0 ... 

129.1 78,8 113,5 ... 
158,1 142,9 182,9 ... 
93.8 100.8 125,9 ... 

112,0 150,3 135,1 ... 

101 ,3 105,9 , 11 ,1 127,7 

113.4 96,7 73,3 84,5 

p448 p383 p227 p 197 
p30 p30 p30 p 23 

p 2 262 p 1 789 p787 p 662 
p61 p 61 p59 p 45 

1 929 2035 ... ... 
1 080 1159 ... ... 

139 172 193 ... 
233 183 207 ... 

10 728 10020 9384 ... 

566 288 173 ... 
9096 8 797 8131 ' " 

703 698 799 ... 

r1424 p, 244 p 1102 p 1 249 

r28 p18 p21 p22 

r 1 847 p 1 609 p 1 475 p 1 655 
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1997 l 1998 

MonatsdurchschmU 

GELD UND KREDIT 

tnsotvenzen 

. lnsolvenzen rnsgesamt Anzahl 80 91 

Unternehmen Anzahl 65 72 

ubnge Gememschuldner Anzahl 15 19 

Beantragte Konkurse Anzahl 80 91 . darunter mangels Masse abgelehnt Anzahl 52 61 

Kredite und Einlagen 1 2 4-Monats· 
durchschnitt• 

Kredrte3 an Nrchtbanken rnsgesamt Mrll DM 144 326 155 353 

darunter 
Kredrte3 an mlandrsche Nrchtbanken Mrll DM 140341 149 977 

kurzlnslrge Kredrte (brs zu 1 Jahr) Mrll DM 16781 17 691 

an Unternehmen und Pflvatpersonen Mrll DM 16480 17 319 

an öffentlrche Haushalte MI II DM 301 372 

mlttellnstrge Kredrte ( 1 brs 4 Jahre) Mrll DM 7 600 7 390 

an Unternehmen und Pnvatpersonen Mrll DM 6 511 6824 

an ollentliehe Haushalte Mrll DM 1 089 566 

langlnslrge Kredrte (mehr als 4 Jahre! Mrll DM 115960 124 896 
an Unternehmen und Pnvatpersonen Mrll DM 87 690 94 872 

an offentliehe Haushalte Mrll DM 28 270 30024 

Ernlagen und aulgenonvnene Kredrte3 von NIChtbanken Mrll DM 93609 96524 
Srchternlagen und T ermmgelder 

von rnlandrschen Nrchtbanken Mrll DM 61 877 64 336 

von Unternehmen und Privatpersonen Mrll DM 55902 58 698 

von offentliehen Haushalten Mrll DM 5975 5 638 

Sparernlagen Mrll DM 30238 30 898 

von Unternehmen und Prrvatpersonen Mrll DM 29780 30418 

von offentliehen Haushalten Mrll DM 458 480 

STEUERN 

Steueraufkommen nach der Steuerart Vierteljahres-
durchschnitt 

GemernschahsteuemS Mrll DM 4 011 4249 

Lohnsteuer Mrll DM 1 934 2015 
veranlagte Einkommensteuer Moll DM 194 189 

nrcht veranlagte Enragsteuer Mrll DM 93 108 

Zrnsabschlagsteuer Mrll DM 47 48 

Körperschaftsteuer Mrll DM 291 328 

Umsatzsteuer Mrll DM 1 373 1 467 

Gewerbesteuerumlage Mrll DM 79 94 

Landessteuern Mrll DM 295 374 

Vermogensteuer Mrll DM 20 11 

Grunderwerbsteuer Mrll DM 90 111 

Kraftfahrzeugsteuer Mrll DM 127 140 

Gernerodesteuern Mrll DM 498 516 

Grundsteuer A Mrll DM 8 8 
Grundsteuer B Mrll DM 112 117 

Gewerbesteuer nachEnragund Kaprtal (brullo) Mrll DM 358 373 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaft 

Bundesaniert an den Gemernschahssteuern5 Mrll DM 1 830 1 947 

Lohnsteuer Mrll DM 822 857 

veranlagte Ernkommensteuer Mrll DM 82 80 
KorperschAfts teuer Mrll DM 145 164 

Umsatzsteuer Mrll DM 693 750 

Gewerbesteuerumlage Mrll DM 19 22 

Sohdarrtatszuschlag Mrll DM 190 147 
' 

Bundesaniert und Sohdarrtatszuschlag Mrll DM 2020 2094 

Staueremnahmen des Landes6 Mrll DM 2481 2610 

Landesaniert an den Gemernschaltssteuern Mrll DM 2101 2155 

Lohnsteuer (ernschl Zerlegung) Mrll DM 913 991 

veranlagte Ernkommensteuer Mrll DM 78 40 

Korperschaltsteuer (eonschl Zerlegung) Mrll DM 145 162 

Umsatz- und Ernfuhrumsatzsteuer Mrll DM 823 817 

Gewerbesteuerumlage Mrll DM 60 73 

Steuerernnahmen der GemerndeniGemerndeverbande (netto)7 Mrll DM 885 829 

Gewerbesteuer nachEnragund Kaprial (netto)7 Mrll DM 806 276 

Anterl an der Lohn- und veranlagten Ernkommensteuer Mrll DM 361 410 

1 ab 1999rn Mrll EURO 

1998 

Oktober I November j Dezember 

67 114 138 
51 77 105 

16 37 33 

67 114 138 

37 88 84 

- - 161 257 

- - 155 293 

- - 18 343 

- - 18063 

- - 280 

- - 7 405 

- - 6 965 

- - 440 

- - 129 545 

- - 99 495 

- - 30 050 

- - 95 416 

- - 62 652 

- - 56 780 

- - 5 872 

- - 31 698 

- - 31189 

- - 509 

4. Vj. 98 

- - 5029 

- - 2445 

- - 387 

- - 82 

- - 39 

- - 369 

- - 1 529 
- - 179 

- - 303 

- - 13 

- - 112 

- - 111 

- - 484 

- - 7 

- - 107 

- - 352 

- - 2 270 

- - 1 039 

- - 164 

- - 184 

- - 783 

- - 40 

- - 176 

- - 2445 

- - 2693 

- - 2486 
- - 1 098 

- - 163 

- - 227 

- - 793 

- - 138 

- - 1 167 

- - 173 

- - 795 

September! 

84 
65 
19 

84 

43 

87060 

82880 

9 340 
9197 

143 

7184 

5 769 
1415 

66 356 
53982 
12 374 

49436 

34 254 
31 532 

2 722 

16 274 
15 987 

287 

3. Vj. 99 

4491 
2022 

330 
108 

31 
271 

1 648 
82 

342 
12 

113 
122 

530 
8 

142 
354 

2082 
859 
140 
136 
861 

19 

147 

2229 

2 777 
2262 

924 

128 
126 
950 

63 

935 
271 
370 

Zahlenspiegel 
Schleswig-Holstein 

1999 

Oktober I November I Dezember 

73 118 100 
55 85 79 

18 33 21 

73 118 100 

30 58 48 

- - ... 

- -
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - -· 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 

- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 

4. Vj . 99 

- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 

- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 

- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 
- - ... 

2 Bestand an Kredrten und Ernlagen am Monatsende Dre Angaben umfassen dte rn Schleswrg·Holstern gelegenen Nrederlassungen der zur monatlrchen Brlanzstatrslrk benchienden 
Kredrtrnshtute. ohne Landeszentralbank ohne dre Kredrlgenossenschalten (Rarllersen). deren Brlanzsumme em 31 12 1972 wenrger als 10 Mrll DM betrug sowre dre Postscheck- und 
Postsparkassenamter Ab 01 01 1986 ernschheßhch RarffersMbanken 

3 ernschlreßhch durchlaufender Kredrte 4 Durchschnrtt aus den Bestanden rn den Monaten März Junr September. Dezember 5 ohne Emluhrumsatzsteuer 
6 ernschließlich Landertrnanzausglerch sowre Bundeserganzungszuwersungen 7 nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 
• Drese Posotronen werden om ..Zahlenspregel" aller Stabsirsehen Landesamter veroffentlieht 
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Zahlenspiegel 
Schleswig-Holstein 

1997 I 1998 1998 1999 

Monatsdurchschnitt Oktober I November I Dezember September! Oktober I November I Dezember 

PREISE 

Preisindexziffern im Bundesgebiet 1995 = 100 

Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 103,3 104,3 104,2 " ' ... 105,1 105,0 
darunter für 
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 102,0 103,0 101 .6 ... ... 100,2 99,9 
Alkoholische Getränke und Tabakwaren 102,7 104,7 105,6 ... ... 105,5 107,4 
Bekleidung und Schuhe 101 ,1 101,5 101 ,7 ... ... 101 .9 102,0 
Wohnung, Wasser. Strom, Gas und andere Brennstoffe 105,1 106.0 106,0 ... ... 108,0 107,9 
Einnchtungsgegenstände, Apparate, Geräte und Ausrüstungen 

für den Haushalt u. ä 101 ,1 101 ,8 101 ,9 ... ... 102,1 102,1 
Gesundheitspflege 108,7 114,4 114.4 ... ... 110,7 110,7 
Verkehr 104,3 104,7 104,9 ... ... 109,3 109,8 
Nachrichtenübermi«tung 97,9 97.3 96.4 ... ... 87,5 87.4 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 102,5 103,1 102,6 ... ... 103,5 102,0 
Bildungswesen 107.8 112,9 113.5 ... ... 117,8 117,8 
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 102,1 103,6 103,9 ... ... 105,2 105,1 

Andere Waren und Dienstleistungen 102,3 102,8 103,2 ... ... 104,5 104,8 

Einzelhandelspreise 1 102,1 101 ,7 r101 ,6 ... ... 101 ,9 101,9 

Pre1smdex für Wohngebäude, Neubau. Bauleistungen am Gebäude 99,1 98.7 ... ... 
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte2 99,9 99,5 98,9 ... ... 98,9 99,1 

Einfuhrpre1se2 104,0 100,7 98,0 ... ... 101 ,7 102,1 

Ausfuhrpre1se2 101 ,5 101 ,4 100,7 ... ... 101 .3 101 ,5 

Preisindexziffern im Bundesgebiet1991 = 100 

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte2 92,5 87,1 83.3 ... ... 83,8 82,9 

Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmitlei (Ausgabenindex)2 107,5 103,6 100,4 ... ... 103,4 103,3 

LÖHNE UND GEHÄL TER3 

- Effektiwerdienste 1n DM -

Arbeiter im Produzierenden Gewerbe4 

Bruttowochenverdienste 
männliche Arbeiter 1 024 1 033 1 036 1 077 

darunter Facharbeiter 1 078 1 090 1 097 1 137 

weibliche Arbeiter 746 760 762 781 

darunter Hilfsarbeiter 708 721 721 732 

Bruttostundenverdienste 
männliche Arbeiter 26.84 27,35 27,34 28,14 

darunter Facharbeiter 28,45 29,04 29,04 29,97 

weibliche Arbeiter 19,99 20 ,38 20.41 21 ,03 

darunter Hilfsarbeiter 18.84 19,17 19,11 19,59 

bezahlte Wochenarbeitszeit 
männliche Arbeiter (Stunden) 38,0 37,7 37,9 38.3 

weibliche Arbeiter (Stunden) 37.3 37,3 37,3 37,1 

Angestellte, Bruttomonatsverdienste 

Produzierendes Gewerbe4 

kaufmännische Angestellte 
männlich 6567 6 688 6 719 6 910 

weiblich 4 624 4 763 4 802 4 907 

technische Angestellte 
männlich 6 579 6 724 6 759 6 913 

weiblich 4573 4699 4 730 4 884 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und 
Gebrauchsgütern: Kredit- und Versicherungsgewerbe 

kaufmännische Angestellte 
männlich 5157 5268 5 287 5413 

weiblich 3 774 3857 3 872 3 970 

technische Angestellte 
männhcll 4 773 4 866 4890 5190 

we1blich 3 240 3 226 3245 3691 

Produzierendes Gewerbe4. Handel. Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen u. Gebrauchsgütern, Kredit- u Versicherungsgewerbe 

zusammen 5061 5192 5 214 5356 

kaufmänmsche Angestellle 
männlich 5514 5 634 5 657 5 798 

weiblich 3962 4 065 4 085 4185 

technische Angestellte 
männlich 6 240 6411 6433 6638 

we1blich 4466 4591 4623 4 762 

1 Be1m Index der Einzelhandelspreise wurden d1e Angaben von Januar 1998 bis Mai 1999 wegen fehlerhafter Einbeziehung der Zuzahlungen für Arzneimittel korngiert 
2 ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer 
3 M1t der Zuordnung der Berichtsbetriebe zur Klass1fikat1on der W1rtschaftszwe1ge . Ausgabe 1993 (WZ 1993), 1st kein Vergle1ch m1t den Ergebmssen vor 1996 möglich. 
4 Handwerk nur im Hoch- und Tiefbau enthalten 
• D1ese Posit1onen werden 1m .,Zahlensp1egel' aller Stallstischen Landesämter veröffentlicht 

105,2 105,5 

100,0 100.2 
107,5 107,4 
102,2 102,1 
108,0 108,3 

102,1 102,1 
110.8 110,8 
109.5 110,4 
87,3 87,3 

103,4 104,1 
118,5 118,5 
104,1 104,6 
105,1 105,4 

102.0 102,2 

98,4 

99.2 .. . 
103,5 ... 
101 ,7 . .. 

p84,0 .. . 
p103,8 ... 
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Bevolkerung am 30 09 I 999 

KREISFREIE STADT Veranderung gegenuber 

Krers 

I 
Vo~ahres-

msgesamt Vormonat 
monat1 

% 

FLENSBURG 84 440 +0.0 ·0.8 

KIEL 234 882 +0.0 ·1.5 

LUBECK 2t3n8 ·0.0 • 0.~ 

NEUMUNSTER 80 536 +0.0 -0.5 

Drthmarschen 136 875 • 0.0 +0.5 

Herzogtum Lauenburg 176 778 + 0,1 +0.7 

Nordirresland 164 026 + 0,0 +0,6 

Ostholstern 201 328 + 0.1 +0.6 

Prnneberg 288 978 +0.1 +0.4 

Pion 131 679 + 0.1 + 0.9 

Randsburg-Eckernförde 267186 +0.1 +0.8 

Schteswrg· Flansburg 196 079 +0.0 + 1 0 

Sageberg 246 945 +0,1 + 1 3 

Sternburg 135 636 + 0,1 +0.3 

Stormam 215 204 +0.0 +0,6 

Schleswrg-Holstern 2 774 350 +0,1 + 0,4 

Bevolkerungsveranderung 
rm September 1999 

Uberschuß der W enderungs- Bevolkerungs-

Geborenen ( +) gewrnn {+) zunahme (+) 

oder oder oder 

Gestorbenen -vertust -abnahme 

{-) (-) {-) 

-25 +30 +5 

+27 .. 23 +50 

• 21 ·6 -27 

... o +7 +7 

-21 +16 -5 

·16 +241 +225 

+18 + 42 +60 

• 9 + 248 + 239 

·10 •159 + 149 

-4 + 113 + 109 

+17 + 185 +202 

+38 +34 + 72 

+24 + 246 + 270 

+34 + 97 + 131 

·1 + 66 +65 

+51 + 1 501 + 1 552 

Kreiszahlen 
Schleswig-Holstein 

Straßenverkehrsunfalle 
rrllt Personenschaden rm Dezember 1999 

(vonaufrge Zahlen) 

Unfalle Getotete2 Verletzte 

50 - 60 

113 - 148 

74 - 88 

40 1 50 

73 2 107 

79 2 106 

73 2 99 

65 1 78 

147 1 177 

45 - 56 

120 3 170 

80 1 120 

134 3 166 

46 1 62 

110 5 168 

1 249 22 1 655 

Vererberlendes Gewerbe3 Kraftfahrzeugbestand0 am 01 07 1999 

KREISFREIE STADT 
Pkw6 

Betnebe am Beschahrgte am Umsatz4 rm Dez 
Krers 

1999 lOS· 

3112.1999 31 121999 Mrll DM gesamt 
Anzahl 1 

Je 1 000 Emwohner7 

FLENSBURG 51 9200 745 44 411 38302 453 

KIEL 102 14 709 474 119123 101 718 432 

LUBECK 107 13587 415 109 652 94 331 441 

NEUMUNSTER 63 6420 151 47 868 40352 500 

Drthmarschen 65 6633 429 92851 72728 532 

Herzogtum Lauenburg 101 8093 181 115972 97 382 553 

Nordirresland 60 3 377 116 113188 90113 551 

Ostllotstern 85 5441 140 128 948 107147 534 

Pmneberg 182 15 828 545 181419 153 080 531 

Plön 42 2235 48 82 581 67726 516 

Rendsburg-Eckemlorde 114 7 454 209 177 834 144 954 543 

Schleswrg-Ffensburg 74 4 074 143 132 745 105521 539 

Sageberg 187 15 654 509 174 755 145 419 591 

Sternburg 74 7 362 240 89286 71 787 530 

Stormam 169 19370 562 148 262 126241 588 

Schteswrg· Holstern 1 476 139 437 4 908 1 758 895 1 456 801 526 

1 nach dem Gebretsstand vom 31 07 1997 
2 ernschließlich der rnnerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen verstorbenen Personen 
3 Betnebe mtt rm allgerneman 20 und mehr Beschilftigten. ab Januar 1995 neue Benchtskrersabgrenzung aufgrund neuer Systematrk, Verglerch r111t davonregenden Zertrauman mcht 

gegeben 
4 ohne Umsatzsteuer 
s Kraftfahrzeuge mrt amtlichem Kennzerchen. ohne Bundespost. Bundesbahn und Bundeswehr 
6 ernschließlich Kornbmatronskraltwagen 
7 Bevolkerungsstand Junr 1999 

Anmerkung: Erne ausfuhrliehe Tabelle mtt Krerszahlen erschemt rn Heft 5 und 11 
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Zahlen 
für Bundesländer 

Bevölkerung Arbeitsmarkt Verarbe•tendes Gewerbe2 

Einwohner am 30 06. 1999 Arbeitslose Ende Dezember 1999 Kurzarbeiter offene Stellen Be-
Umsatz3 

1m Oktober 1999 
Bundestand 

Veränderung 1 

1 000 1000 

% 

Baden-Wurttemberg 10451 .0 +0.4 309,4 
Bayern 12117.0 + 0,4 377,1 
Bertlrt 3 392,9 · 0.7 267.8 
Brandenburg 2 592.5 +0.4 229,9 

Bremen 666,1 - 0,7 42.3 
Harnburg 1 701 ,8 + 0,1 79,6 
Hessen 6 042.9 +0,2 229,5 
Mecklenburg-Vorpommern 1 794,9 - 0,5 163,8 

Niedersachsen 7 878,2 +0,3 371 ,8 
Nordrhein-Westfalen 17 983,1 +0,1 807,9 
Rheinland-Pialz 4 028,2 +0,2 149,0 
Saarland 1 072,5 · 0.4 49,9 

Sachsen 4 476,3 • 0,7 380,4 
Sachsen-Anhalt 2 663,6 ·1 ,0 272.5 
Schleswlg·Holstem 2 770,0 + 0.3 121 ,6 
Thüringen 2 456,0 . 0,6 194,5 

Bundesrepublik Deutschland 82 087,1 + 0,1 4 047,2 

Nachnchtlich· 

Alte Bundesländer 
(einseht Berlin-West) 66 832,2 + 0,2 2 690,0 

Neue Bundesländer 
(emscht. Berlin-Ost) 15 254.9 • 0,5 1 357,2 

Vorbereitende Baustellenarbe1ten, 
Hoch- und Tiefbau 

Beschäftigte 
Baugewerblicher Umsatz3 

am 
Bundesland 31 .08.1999 

1m August 1999 

Ver-

1 000 Mlil . DM 
änderungt 

% 

Baden-Württemberg 118 1 810 +3,6 
Bayern 184 2979 + 6,1 
Berlin 36 710 • 3,7 

Brandenburg 60 950 +8.6 

Bremen 7 139 + 14,6 
Harnburg 16 398 +20,4 
Hessen 62 1115 + 9,7 
Mecklenburg-Vorpommern 36 519 - 8.4 

Niedersachsen 101 1 672 + 3,9 
Nordrhein-Westfalen 176 2 914 - 0,9 
Rheinland-Platz 48 740 . 0,8 

Saarland 12 195 + 11 ,6 

Sachsen 100 1 530 +4,0 
Sachsen-Anhalt 65 929 + 0,7 
Schlesw1g-Holste~n 36 544 -0.4 
Thüringen 53 739 + 0,6 

Bundesrepublik Deutschland 1112 17 882 + 3,1 

Nachnchthch. 

Alte Bundesländer 
(einschl Berhn-West) 783 12952 + 3,3 

Neue Bundesländer 
(e~nschl. Berlin·Ost) 329 4 930 +2,6 

1 gegenuber Vorjahresmonat 
2 Betriebe mit Im allgemeinen 20 und mehr Beschaft1gten 
3 ohne Umsatzsteuer 
4 Ante1l des Auslandsumsatzes am gesamten Umsatz 1n % 
5 ,n Seherbergungsstätten mit 9 und mehr Betten 
6 vortäuflge Zahlen 

12 

M1tte 

V _ d 1 I Arbeitslosen-
Dezember 

1999 eran erung quote 

% 1 000 

• 9,4 6,9 9,6 
· 10,5 7.3 9,1 

. 0,1 17,8 3,3 
+ 10,0 19,1 3,7 

. 6,7 15.2 0,6 

. 9,0 11 ,1 0,8 

. 7,5 9,0 4,4 
·1 ,9 19,4 2,0 

. 7,1 11.4 5,7 

. 4,6 10,9 26,0 
• 5.6 9,1 3,2 
• 3.1 11 ,8 1,6 

+ 2,8 18,6 5,5 
+ 2,8 21 ,7 2,7 
• 8.1 10,5 2.8 
+ 5,0 16,9 4,0 

• 3,6 11 ,5 85,2 

. 6,8 9,6 66,3 

+3,4 19,1 18,9 

Wohnungs- FremdenverkehrS 
wesen im September 1999 

Zahl der Ankunfts Übernachtungen 

genehmigten 
Wohnungen 

lffi Ver-

August 
Anzahl 

änderung1 

1999 

% 

4 483 1 354 559 4 020 404 + 2,7 
6 715 2 269 698 7 796 695 + 1,3 

572 456 886 1 008 607 + 19.2 
1 747 307 720 804 810 +5,8 

283 64194 122 475 + 3,5 
312 244 854 445 387 + 1,1 

2082 949 026 2469 532 + 3,1 
802 438 434 1 821 547 +22,6 

4657 980 581 3 546 591 + 0,2 
7154 1 403 073 3 474 885 - 1,6 
2206 745 563 2 054 045 + 2,5 

433 65115 201 348 +3,5 

1 782 487 282 1 343 473 +5.8 
1 047 232 335 551 094 +5,2 
1 576 449161 2 260 779 +0,3 
1 023 312 668 868 378 + 13.9 

36 874 10 761 149 32 790 050 + 3,3 

30 097 8 831 723 27 072 783 + 1,5 

6 777 1 929 426 6 717 287 + 12,8 

Ende schäft11te 
Dezember am 

1999 31 101999 

Mill DM 
Export-
quote4 

1 000 

64,4 1 249 37678 39 
74,6 1199 38268 38 

5,1 11 4 867 21 
4,9 92 2506 18 

3.6 65 2 785 49 
9,3 99 8941 14 

30.4 463 13486 33 
6.2 48 1172 17 

39,8 55 20 757 37 
89,8 1 495 47 421 33 
23,0 308 9 841 41 

4,8 106 2 850 40 

15,3 216 4 794 25 
8,9 104 2919 14 

10,9 141 4 727 30 
11 ,1 128 2955 19 

402,1 6 386 205 968 34 

354,0 5 779 191 170 35 

48.2 607 14 798 20 

Straßenverkehrsunfälle rrnt PersonenschadenS 

Anzahl 

3634 
5213 
1 582 
1 305 

304 
813 

2373 
905 

3382 
5 747 
1 597 

408 

1 560 
1117 
1 252 
1 020 

33463 

-

-

1m Oktober 1999 

Unfälle 

Ver-
änderung1 

% 

+0.1 
-5,5 
+6,5 
+2.0 

-9.5 
- 4,0 
+ 1.2 
- 4,8 

. 9,3 
- 15,3 
+ 0,0 
• 6,2 

- 13,3 
- 13,0 

. 6,8 

- 3,5 

. 2,8 

-

-

Verunglückte 

Anzahl 
je 

100 Unfälle 

4977 137 
7 216 138 
1 926 122 
1 726 132 

402 132 
1 074 132 
3274 138 
1198 132 

4 644 137 
7 409 129 
2152 135 

536 131 

2095 134 
1 458 131 
1 637 131 
1 335 131 

44 923 134 

- -
- -

Gedruckt 1m 
StatiStischen Landesamt 

Schtesw1g-Hotstem 
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Erläuterungen 

Die Quelle ist nur bei Zahlen vermerkt, die nicht 

aus dem Statistischen Landesamt stammen. 

Der Ausdruck "Kreise" steht vereinfachend für 

"Kreise und kreisfreie Städte". 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten Werte 

zugrunde. 

Differenzen zwischen Gesamtzahl und Summe der 

Teilzahlen entstehen durch unabhängige Rundung. 

Zeichenerklärung 

nichts vorhanden 

0 mehr als nichts, aber weniger als die 

Hälfte der kleinsten in der Tabelle 

dargestellten Einheit 

Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten 

Zahlenangaben lagen bei Redaktionsschluss 

noch nicht vor 

berichtigte Zahl 

p vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll 

I Zahlenwert nicht sicher genug 

( ) = Zahlen haben eingeschränkte Aussagefähigkeit 

entspricht 
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